
hPh (2017) 3/1—359

Freiheit (Gott Verantwortung
Plädoyer für einen philosophisch un theologisch reflektierten
Freiheitsbegriff auft Grundlage des restriktiven Libertarismus

VON OHANNES (3ROSSL

Freiheit 1ST 1ine zentrale Kategorıe phılosophischen un theologischen
Denkens. S1e wırd dabel nıcht LLUTL als ine menschliche Fähigkeit
vielen betrachtet, sondern als „Fundamentalprinzıp tür das Verständnıis
des Menschseins“ un: „letztgültige Begründungsinstanz für menschliche

c ]Handlungen, Strebungen und Interessen eingeschätzt. Debatten eiınen
ANSCINCSSCHECIL Freiheitsbegriff werden VOoO Philosophen w1e€e Theologen cehr
lebendig veführt, auch deswegen, weıl dieses Fundamentalprinzıp cehr CI
mıiıt ex1istentiellen un ethischen Überzeugungen verwoben 1ST. Bevor für
einen estimmten Freiheitsbegriff veworben werden annn oder auch alter-
natıve Freiheitsbegriffe verworten werden, 1St außerst wichtig, die Kate-
vorıen des Bemessens testzulegen un diese vewichten. In diesem Aufsatz
wırd der Freiheitsbegriff anhand unterschiedlicher Leitmotive erortert. Auf
der Basıs elnes vyestriktiven Libertarısmus oll tür eın Verständnıs VOoO YTel-
eıt argumentiert werden, das elinerselts N philosophischer Sıcht sowohl
moralısche Verantwortlichkeıit begründet als auch die Raolle der Vernunft bel
Entscheidungsfhindungen ausreichend würdigt, andererseılts AUS theologischer
Siıcht die Rede VOoO der Freiheit (jJottes und der Freiheit des Menschen I1-
über Gott auf zufriedenstellende Weise ermöglıcht.

Philosophische und ethische Leiıtmotive

Be1l der philosophischen Debatte einen AULSCINCSSCHEIN Freiheitsbegriff las-
SCIMIl sıch sowohl ethıische als auch wıssenschattstheoretische Motiıve eobach-
ten Es MuUsSse Freıiheit veben, damıt WIr u15 als moralısche Subjekte begreiten
können eın Mensch sel L1UTr verantwortlich tür das, W 4S LUL, WE auch
anders hätte handeln können.? der Es könne keıine Freiheıt geben, weıl
S1€e mıiıt naturgesetzlichen Erkenntnissen über die Welt unvereıiınbar 1St ın
der Welt vebe L1UTL Zutall und Notwendigkeıt.” Unter denjenıgen phılo-

Schwöbel, (zOtt ın Beziehung. Studcdı1en ZULXI Dogmatık, Tübingen 2002, DF
/Zur Dıskussion dieses Prinzıps der alternatıven Möglıchkeiten als Voraussetzung für einen

moralıschen Freiheitsbegritf sıehe Frankfurt, Alternate possıbıilıties ancd moral responstbility,
1n: JPh 66 829—-839:; VAF Inwagen, Än ESSay Tee WIll, Oxtord 1983; (Glatz, The
NECESSILY of alternate possıbilıties tor moral responstbility, iın PhSt 1359 25772

Paul Tillıch schreıbt, Freiheit SEl „weder Zutall och Notwendigkeıt, saondern das, W A ZWI1-
schen iıhnen ber ıhnen lıegt“ (P Tillich, Berliner Vorlesungen: 9—-1 Berlın 2001, 41). Wenn
ILLAIL also ın der Tradıtion V Davıd Hume bestreıtet, Aass zwıschen Zautall und Not-
wendigkeıt veben kann, annn bestreıtet ILLAIL damıt, Aass CS Freiheit veben ann. Veol Hume,
FEın Traktat ber dıe menschlıiche Natur. Buch ber den Verstand, herausgegeben und übersetzt
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Freiheit – Gott – Verantwortung

Plädoyer für einen philosophisch und theologisch refl ektierten 
Freiheitsbegriff auf Grundlage des restriktiven Libertarismus

Von Johannes Grössl

Freiheit ist eine zentrale Kategorie philosophischen und theologischen 
Denkens. Sie wird dabei nicht nur als eine menschliche Fähigkeit unter 
vielen betrachtet, sondern als „Fundamentalprinzip für das Verständnis 
des Menschseins“ und „letztgültige Begründungsinstanz für menschliche 
Handlungen, Strebungen und Interessen“1 eingeschätzt. Debatten um einen 
angemessenen Freiheitsbegriff werden von Philosophen wie Theologen sehr 
lebendig geführt, auch deswegen, weil dieses Fundamentalprinzip sehr eng 
mit existentiellen und ethischen Überzeugungen verwoben ist. Bevor für 
einen bestimmten Freiheitsbegriff geworben werden kann oder auch alter-
native Freiheitsbegriffe verworfen werden, ist es äußerst wichtig, die Kate-
gorien des Bemessens festzulegen und diese zu gewichten. In diesem Aufsatz 
wird der Freiheitsbegriff anhand unterschiedlicher Leitmotive erörtert. Auf 
der Basis eines restriktiven Libertarismus soll für ein Verständnis von Frei-
heit argumentiert werden, das einerseits aus philosophischer Sicht sowohl 
moralische Verantwortlichkeit begründet als auch die Rolle der Vernunft bei 
Entscheidungsfi ndungen ausreichend würdigt, andererseits aus theologischer 
Sicht die Rede von der Freiheit Gottes (und der Freiheit des Menschen gegen-
über Gott) auf zufriedenstellende Weise ermöglicht. 

1. Philosophische und ethische Leitmotive

Bei der philosophischen Debatte um einen angemessenen Freiheitsbegriff las-
sen sich sowohl ethische als auch wissenschaftstheoretische Motive beobach-
ten. Es müsse Freiheit geben, damit wir uns als moralische Subjekte begreifen 
können – ein Mensch sei nur verantwortlich für das, was er tut, wenn er auch 
anders hätte handeln können.2 Oder: Es könne keine Freiheit geben, weil 
sie mit naturgesetzlichen Erkenntnissen über die Welt unvereinbar ist – in 
der Welt gebe es nur Zufall und Notwendigkeit.3 Unter denjenigen philo-

1 Ch. Schwöbel, Gott in Beziehung. Studien zur Dogmatik, Tübingen 2002, 227.
2 Zur Diskussion dieses Prinzips der alternativen Möglichkeiten als Voraussetzung für einen 

moralischen Freiheitsbegriff siehe H. Frankfurt, Alternate possibilities and moral responsibility, 
in: JPh 66 (1969) 829–839; P. van Inwagen, An Essay on Free Will, Oxford 1983; R. Glatz, The 
necessity of alternate possibilities for moral responsibility, in: PhSt 139 (2008) 257–272.

3 Paul Tillich schreibt, Freiheit sei „weder Zufall noch Notwendigkeit, sondern das, was zwi-
schen ihnen über ihnen liegt“ (P. Tillich, Berliner Vorlesungen: 1919–1920, Berlin 2001, 41). Wenn 
man also in der Tradition von David Hume bestreitet, dass es etwas zwischen Zufall und Not-
wendigkeit geben kann, dann bestreitet man damit, dass es Freiheit geben kann. Vgl. D. Hume, 
Ein Traktat über die menschliche Natur. Buch I: Über den Verstand, herausgegeben und übersetzt 
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sophıschen Strömungen, die Freiheit bejahen, haben sıch unterschiedliche
Freiheitsbegriffe entwickelt, denen wıederum unterschiedliche Intuitionen
(beziehungsweıise unhinterfragte Voraussetzungen) zugrunde liegen: Ph1i-
losophınnen und Philosophen ın ıntellektualıistischer TIradıtion behaupten,
‚wahre‘ Freiheıit estehe darın, das Vernünftige tun, während diejenıgen
ın voluntarıstischer TIradıtion diese ın der W.hl zwıischen unterschiedlichen
Möglichkeiten V  $ 1mM Extremtall auch eın Handeln bewusst e1n-
vesehene bessere Gründe nıcht ausschliefßen. Kritiker der Definition VO

Freiheıit als Macht über alternatıve Möglichkeiten csehen hıer die Gefahr, dass
Freıiheit un Willkür nıcht mehr unterschieden werden können:

. Der Libertarismus] führt unauflösbaren Dilemmata. Denn ann ware I1LLULI eıne
solche W.ahl rational vertretbar, 1n der 1I1LAIL das jJeweils yröfßte (sut waählt. Welches das
yröfßte (sut den verschiedenen ZUuUr W.ahl stehenden (s„utern 1St, 1STt. aber entweder
objektiv vorgegeben der wırdVwaählenden Subjekt bestimmt. Im ersten Fall könnte
eine vernünftige Whl nıcht mehr treı se1n, sondern ware objektiv determinıert; 1M
zweıten Fall ware dıe W.ahl War frel, aber nıcht vernunfitig, sondern rein willkürlich.?

Von Philosophinnen un Philosophen wırd neben der Konsıistenz un:
Intelligibilıtät eines lıbertarıschen Freiheitsbegriffs auch dessen Kohärenz

anderen wichtigen Überzeugungen iın rage gestellt: Ulrich Steinvorth
schreıibt, lıbertarısche Freiheıit Se1l „einerseılts nıcht SCHUS, 1ne bloffe
‚Indıtterenzfreiheıit‘, WI1€e S1Ee och Kant NT, keıine moralısch vollkom-
TINETNE Freiheit“>. Andererseılts sel S1€e „heutigen Naturalisten un Monisten

viel, da mıt den Prinzipien und den Ergebnissen der Naturwissenschaft
unvereinbar“  6 Als welteres Kohärenzargurnent wırd schliefßlich das eth1-
sche Kriterium herangezogen: Was 1St Voraussetzung dafür, dass Menschen
moralısche Verantwortung tür ıhre Entscheidungen zugesprochen werden
kann? Obwohl selbst eın Libertarier 1st, bringt arry Frankturt dieses
Argument auf den Punkt

Eıne beherrschende Raolle 1n nahezu allen LIEUCICI Untersuchungen ZUuU. Problem der
Willenstfreiheit spielt eın Prinzıp, das ich „Prinzıip alternatıver Handlungsmöglichkei-
ten  . LICILILLENIN werde. Iheses Prinzıip besagt, da elıne Person moralısche Verantwortung
für ıhr TIun 1LL1UI annn tragt, WCI111 S1Ee anders hatte handeln können.‘

V 1DPS, Hamburg 1989, 231 dafß CS, WwI1€e LLULE e1ıne Art V Ursachen, auch LLLULTE eine
Art der Notwendigkeıt 71bt, dafß also dıe veläufige Unterscheidung zwıschen moralıscher und
physıischer Notwendigkeıt ın der Natur der Dinge keinen rund haben ann. Di1es veht ALLS der
voraufgegangenen Erklärung der Notwendigkeıt deutlich hervor. D1e beständıge Verbindung V
(regenständen 1m Verein mıt jener psychischen Nötigung 1ST. das, W A dıe ‚physısche‘ Notwendig-
elr ausmacht: dıe Abwesenheıt dieser OmMmente 1ST. yleichbedeutend mıt Zutall. Da (regenstände
entweder verbunden und nıcht verbunden seın mussen und dıe Nötigung V einem (regenstand
auf einen anderen überzugehen, für den (zjelst. entweder besteht der nıcht besteht, ann eın
Mıttelding zwıschen Zutall und absoluter Notwendigkeıit zugestanden werden.“

ÄKNAuer, Handlungsnetze. ber das Grundprinzip der Ethık, Frankturt Maın 2002, 64
Steinvorth, In welchem Sınn hat der Mensch eiınen treiıen Wıllen?, 1' Hermannt, Der freıie

und der unfreie W iille Philosophische und theologıische Perspektiven, München 2004, 1 —1 S, 13
Ebd

Frankfurt, Alternatıve Handlungsmöglichkeiten und moralısche Verantwortung, iın Ders.,
Freiheit und Selbstbestimmung, Berlın 2001, 53—64, 55
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sophischen Strömungen, die Freiheit bejahen, haben sich unterschiedliche 
Freiheitsbegriffe entwickelt, denen wiederum unterschiedliche Intuitionen 
(beziehungsweise unhinterfragte Voraussetzungen) zugrunde liegen: Phi-
losophinnen und Philosophen in intellektualistischer Tradition behaupten, 
‚wahre‘ Freiheit bestehe darin, das Vernünftige zu tun, während diejenigen 
in voluntaristischer Tradition diese in der Wahl zwischen unterschiedlichen 
Möglichkeiten verorten, im Extremfall auch ein Handeln gegen bewusst ein-
gesehene bessere Gründe nicht ausschließen. Kritiker der Defi nition von 
Freiheit als Macht über alternative Möglichkeiten sehen hier die Gefahr, dass 
Freiheit und Willkür nicht mehr unterschieden werden können:

[Der Libertarismus] führt zu unaufl ösbaren Dilemmata. Denn dann wäre nur eine 
solche Wahl rational vertretbar, in der man das jeweils größte Gut wählt. Welches das 
größte Gut unter den verschiedenen zur Wahl stehenden Gütern ist, ist aber entweder 
objektiv vorgegeben oder wird vom wählenden Subjekt bestimmt. Im ersten Fall könnte 
eine vernünftige Wahl nicht mehr frei sein, sondern wäre objektiv determiniert; im 
zweiten Fall wäre die Wahl zwar frei, aber nicht vernünftig, sondern rein willkürlich.4 

Von Philosophinnen und Philosophen wird neben der Konsistenz und 
Intelligibilität eines libertarischen Freiheitsbegriffs auch dessen Kohärenz 
zu anderen wichtigen Überzeugungen in Frage gestellt: Ulrich Steinvorth 
schreibt, libertarische Freiheit sei „einerseits […] nicht genug, eine bloße 
‚Indifferenzfreiheit‘, wie sie noch Kant nennt, keine moralisch vollkom-
mene Freiheit“5. Andererseits sei sie „heutigen Naturalisten und Monisten 
zu viel, da mit den Prinzipien und den Ergebnissen der Naturwissenschaft 
unvereinbar“6. Als weiteres Kohärenzargument wird schließlich das ethi-
sche Kriterium herangezogen: Was ist Voraussetzung dafür, dass Menschen 
moralische Verantwortung für ihre Entscheidungen zugesprochen werden 
kann? Obwohl er selbst kein Libertarier ist, bringt Harry Frankfurt dieses 
Argument auf den Punkt: 

Eine beherrschende Rolle in nahezu allen neueren Untersuchungen zum Problem der 
Willensfreiheit spielt ein Prinzip, das ich „Prinzip alternativer Handlungsmöglichkei-
ten“ nennen werde. Dieses Prinzip besagt, daß eine Person moralische Verantwortung 
für ihr Tun nur dann trägt, wenn sie anders hätte handeln können.7 

von Th. Lipps, Hamburg 1989, 231: „[…] daß es, wie nur eine Art von Ursachen, so auch nur eine 
Art der Notwendigkeit gibt, daß also die geläufi ge Unterscheidung zwischen moralischer und 
physischer Notwendigkeit in der Natur der Dinge keinen Grund haben kann. Dies geht aus der 
voraufgegangenen Erklärung der Notwendigkeit deutlich hervor. Die beständige Verbindung von 
Gegenständen im Verein mit jener psychischen Nötigung ist das, was die ‚physische‘ Notwendig-
keit ausmacht; die Abwesenheit dieser Momente ist gleichbedeutend mit Zufall. Da Gegenstände 
entweder verbunden und nicht verbunden sein müssen und die Nötigung von einem Gegenstand 
auf einen anderen überzugehen, für den Geist entweder besteht oder nicht besteht, so kann kein 
Mittelding zwischen Zufall und absoluter Notwendigkeit zugestanden werden.“

4 P. Knauer, Handlungsnetze. Über das Grundprinzip der Ethik, Frankfurt am Main 2002, 69 f.
5 U. Steinvorth, In welchem Sinn hat der Mensch einen freien Willen?, in: F. Hermanni, Der freie 

und der unfreie Wille. Philosophische und theologische Perspektiven, München 2004, 1–18, 13.
6 Ebd.
7 H. Frankfurt, Alternative Handlungsmöglichkeiten und moralische Verantwortung, in: Ders., 

Freiheit und Selbstbestimmung, Berlin 2001, 53–64, 53.
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Verbindet INa  - diese Anlıegen, möchte INa  - einen Freiheitsbegriff eNntw1-
ckeln, bel dem

(a) Handeln N vernünftigen Gründen nıcht auf i1ne Ebene mıt wıllkür-
lıchem Handeln vestellt wird,

(b) eın Konflikt mıt naturwıssenschattlich yesicherten Erkenntnissen
auftritt un

(C) moralısche Verantwortung un dıe Ex1istenz des moralısch Bosen
erklärt wırd.

Manche meılınen bereıts 1ne Unvereinbarkeit dieser Kriıterien ausmachen
können. Wenn II1LE.  . annımmt, Se1l 1ne yesicherte Erkenntnis, dass

jedes ınnerweltliche Geschehen ausschliefilich den (Jesetzen VOoO Zutall und
Notwendigkeıt unterliegt, das heifßst, eın VELSANSCHLCI Weltzustand i1ne hın-
reichende (oder zumındest bezüglıch einer statistischen Entwicklung hın-
reichende) Bedingung tür den heutigen Weltzustand darstellt, schlieflit dies
einen Freiheitsbegriff AalUsS, vemäfßs dem behauptet wırd, der Mensch könne
sıch ın exakt derselben Situation tür oder i1ne estimmte Handlung
entscheıiden un celbst (durch die Ausübung se1ines Wiıllens) Ursache dieser
Entscheidung se1n. och dieser Einschätzung liegt 1ne tehlerhatte (srenz-
ziehung zwıischen Metaphysık und Naturwissenschaft zugrunde. uch WE

vegenwärtige naturwıssenschafttliche Theorien einen epistemischen Inde-
termınısmus ımpliziıeren, darf weder unmıttelbar aut einen ontologischen
Indeterminiısmus auf echten Zutall) yeschlossen werden noch ine vorläufige
T heorie (weıl jede aut Induktion empirischer Erkenntnisse basıerende Theo-
r1e vorläufig IST) ZU. einzıgen Maf{fistab der Erklärung der Realıtät vemacht
werden. och diese Debatte wırd anderer Stelle veführt.“ Hıer ol
genugen, testzuhalten, dass 1ne Vereinbarkeit der dreı AUS geführten Anlıegen
prinzıpiell möglıch 1ST und Freiheit nıcht notwendigerweıise naturwıssen-
schattlıchen Erkenntnissen oder Ar der Vernunft wıderspricht.

Das Krıterimum der moralischen Verantwortlichkeit

Die Rechtfertigung elnes lıbertarıschen Freiheitsbegriffs 1St ın der Ethik VOCI-

wurzelt: Fın Mensch annn L1UTL dann tür ıne Handlung moralısch verant-
wortlich sein, WEn S1€e auch hätte unterlassen können (ultra HEINLO

oblıigatur). Diese für viele Intu1ltLıyv einsichtige These wırd aber VO Philo-
sophınnen und Philosophen häufig nıcht geteılt. Reguläre Kompatibilisten
vertireten die Auffassung, dass Freiheit und Determinismus vereiınbar Sind.

Der kausale Determinismus, ach dem jeder Weltzustand notwendiıig AUS einem trüheren
Weltzustand und den Naturgesetzen tolgt, 1ST. eine metaphysısche und nıcht eıne naturwıissen-
schafttlıche These. Di1es ilt auch für eınen reiın nomologıschen Indeterminismus bzw. statıstiıschen
Determimismus. uch beı der melst iındeterminıiıstisch vedeuteten Quantenmechanık wırd mıt
der Bohmschen Mechanik e1InNe determinıiıstische Interpretation dıiskutiert. Vel. Putnam,
Philosopher Looks al (Quantum Mechanıcs (Agaın), 1n: The British Journal tor the Phiılosophy
of Ncience 56 615654
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Freiheit – Gott – Verantwortung

Verbindet man diese Anliegen, möchte man einen Freiheitsbegriff entwi-
ckeln, bei dem 

(a)  Handeln aus vernünftigen Gründen nicht auf eine Ebene mit willkür-
lichem Handeln gestellt wird, 

(b)   kein Konfl ikt mit naturwissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen 
auftritt und

(c)  moralische Verantwortung und die Existenz des moralisch Bösen 
erklärt wird.

Manche meinen bereits eine Unvereinbarkeit dieser Kriterien ausmachen 
zu können. Wenn man annimmt, es sei eine gesicherte Erkenntnis, dass 
jedes innerweltliche Geschehen ausschließlich den Gesetzen von Zufall und 
Notwendigkeit unterliegt, das heißt, ein vergangener Weltzustand eine hin-
reichende (oder zumindest bezüglich einer statistischen Entwicklung hin-
reichende) Bedingung für den heutigen Weltzustand darstellt, schließt dies 
einen Freiheitsbegriff aus, gemäß dem behauptet wird, der Mensch könne 
sich in exakt derselben Situation für oder gegen eine bestimmte Handlung 
entscheiden und selbst (durch die Ausübung seines Willens) Ursache dieser 
Entscheidung sein. Doch dieser Einschätzung liegt eine fehlerhafte Grenz-
ziehung zwischen Metaphysik und Naturwissenschaft zugrunde. Auch wenn 
gegenwärtige naturwissenschaftliche Theorien einen epistemischen Inde-
terminismus implizieren, darf weder unmittelbar auf einen ontologischen 
Indeterminismus (auf echten Zufall) geschlossen werden noch eine vorläufi ge 
Theorie (weil jede auf Induktion empirischer Erkenntnisse basierende Theo-
rie vorläufi g ist) zum einzigen Maßstab der Erklärung der Realität gemacht 
werden. Doch diese Debatte wird an anderer Stelle geführt.8 Hier soll es 
genügen, festzuhalten, dass eine Vereinbarkeit der drei ausgeführten Anliegen 
prinzipiell möglich ist und Freiheit nicht notwendigerweise naturwissen-
schaftlichen Erkenntnissen oder gar der Vernunft widerspricht. 

2. Das Kriterium der moralischen Verantwortlichkeit

Die Rechtfertigung eines libertarischen Freiheitsbegriffs ist in der Ethik ver-
wurzelt: Ein Mensch kann nur dann für eine Handlung moralisch verant-
wortlich sein, wenn er sie auch hätte unterlassen können (ultra posse nemo 
obligatur). Diese für viele intuitiv einsichtige These wird aber von Philo-
sophinnen und Philosophen häufi g nicht geteilt. Reguläre Kompatibilisten 
vertreten die Auffassung, dass Freiheit und Determinismus vereinbar sind. 

8 Der kausale Determinismus, nach dem jeder Weltzustand notwendig aus einem früheren 
Weltzustand und den Naturgesetzen folgt, ist eine metaphysische und nicht eine naturwissen-
schaftliche These. Dies gilt auch für einen rein nomologischen Indeterminismus bzw. statistischen 
Determinismus. Auch bei der meist indeterministisch gedeuteten Quantenmechanik wird mit 
der Bohmschen Mechanik eine deterministische Interpretation diskutiert. Vgl. H. Putnam, A 
Philosopher Looks at Quantum Mechanics (Again), in: The British Journal for the Philosophy 
of Science 56 (2005) 615–634.



OHANNES (3ROSSL

Meıstens beinhaltet ine kompatıbilistische Strategıie dıe Zurückweisung
elnes lıbertarıschen Freiheıitsbegriffs, das heifßt der Dehinition VOoO Freıiheit
als die Macht eliner Person, denselben Umständen auch anders han-
deln können.? Semt-Kompatıbilisten (John Fischer, Altred Mele, DPeter
Strawson) vertireten die These, dass War Freiheit und Determiniısmus 11Verm-

einbar, moralısche Verantwortung un Determinismus aber vereiınbar Sind:
Es rauche keine Freiheıit, moralısche Verantwortung besitzen; S1e
lehnen also das eben benannte Prinzıp ultra HEINO obligatur aAb Der
(nıcht-Libertarısche) Kompatıibilismus basıert also auf der Annahme, dass
moralısche Verantwortung geben kann, celbst WE Ianl nıcht die Macht
hat, anders handeln.

Als Argument tür diese Posıtion wırd melst eın SOgeNanNNTEr Frankfurt-Fall
herangezogen: Angenommen, i1ne Person manıpuliert i1ne Person ın
eliner Weıse, dass nıcht mehr die Macht hat, i1ne estimmte Handlung

unterlassen. Wenn die Handlung ausführt, ohne dass 1ne Manıpu-
latıon stattfindet, dann 1St tür die Handlung moralısch verantwortlich,
obwohl S1e nıcht die Macht hatte, unterlassen. Man annn sıch ZUuU

Beispiel vorstellen, dass i1ne Person durch einen Computerchip 1mMm Gehirn
manıpuliert wırd, dass S1€e tatsächlich nıcht anders handeln kann, als ine

estimmte Handlung auszutführen: Entscheıidet S1€e sıch VOoO celbst tür ine
böse Handlung, oreift der Chıip nıcht e1n; entscheidet S1€e sıch nıcht VOo celbst
für dıe böse Handlung, wırd S1€ VOo Chip iın einer \We1lise manıpuliert, dass die
böse Handlung ennoch ausgeführt wırd un die Person Ö ylaubt, dass
S1€e diese Handlung ALULLS treiıem Wıllen ausgeführt hat Hıer, argumentieren
arry Frankfurt und dessen Anhänger, wuürden die me1lsten Menschen I1LOTa-

lısche Verantwortung zuschreıiben, obwohl die i1ne Person nıcht die Macht
hatte, die besagte Handlung unterlassen; das Prinzıip der alternatıven MOg-
lıchkeiten als Voraussetzung tür moralısche Verantwortung gelte also nıcht
notwendigerweise. Dieses Argument 1St me1lines Erachtens aber nıcht haltbar.
Be1l Frankfurt-Fällen I1NUS$S zwıischen W el Szenarıen unterschieden werden:
solchen Fällen, ın denen die Manıpulation oreift, un solchen, ın denen S1€e
nıcht oreift. uch WEn die potentiell manıpulierte Person nıcht die Macht
hat, die böse Handlung unterlassen, hat S1€e ennoch die Macht, sıch tür
oder die Handlung entscheıiden unabhängıig VOoO der ausgeführten
Handlung.'“ Diese Evaluatıon die kantısche Annahme VOTAaUS, dass die
Moralıtät einer Handlung iın den Intentizonen des Handelnden un nıcht

Fın ‚lıbertarıscher Kompatıbilismus‘ würde WL einıge stark kontraintultive Annahmen mıt
sıch bringen (Z. Rückwärtsverursachung der kontrataktische Analyse V ‚Können), annn
aber logisch nıcht ausgeschlossen werden. Daher sınd Libertarısmus und Kompatıbilismus keıine
ENLZSESENSESELZLEN Theorien.

10 Vel. / Fischer, Frankturt-Iype Examples ancdl Sem1-Compatıbılism, 1n: Kane (Ho.), The
Oxtord Handbook of Tree WIll, Oxtord 2002, 2851—-508, 305 („Ihe ‚Nonstandard Response‘
the Frankfurt-type (ases” ); Ekstrom, Moral Responsıbilıty, Alternatıve Possıibilities, 1n: Ebd
30937272
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Meistens beinhaltet eine kompatibilistische Strategie die Zurückweisung 
eines libertarischen Freiheitsbegriffs, das heißt der Defi nition von Freiheit 
als die Macht einer Person, unter denselben Umständen auch anders han-
deln zu können.9 Semi-Kompatibilisten (John M. Fischer, Alfred Mele, Peter 
Strawson) vertreten die These, dass zwar Freiheit und Determinismus unver-
einbar, moralische Verantwortung und Determinismus aber vereinbar sind: 
Es brauche keine Freiheit, um moralische Verantwortung zu besitzen; sie 
lehnen also das eben benannte Prinzip ultra posse nemo obligatur ab. Der 
(nicht-libertarische) Kompatibilismus basiert also auf der Annahme, dass es 
moralische Verantwortung geben kann, selbst wenn man nicht die Macht 
hat, anders zu handeln. 

Als Argument für diese Position wird meist ein sogenannter Frankfurt-Fall 
herangezogen: Angenommen, eine Person A manipuliert eine Person B in 
einer Weise, so dass B nicht mehr die Macht hat, eine bestimmte Handlung 
H zu unterlassen. Wenn B die Handlung H ausführt, ohne dass eine Manipu-
lation stattfi ndet, dann ist B für die Handlung H moralisch verantwortlich, 
obwohl sie nicht die Macht hatte, H zu unterlassen. Man kann sich zum 
Beispiel vorstellen, dass eine Person durch einen Computerchip im Gehirn 
so manipuliert wird, dass sie tatsächlich nicht anders handeln kann, als eine 
bestimmte Handlung auszuführen: Entscheidet sie sich von selbst für eine 
böse Handlung, greift der Chip nicht ein; entscheidet sie sich nicht von selbst 
für die böse Handlung, wird sie vom Chip in einer Weise manipuliert, dass die 
böse Handlung dennoch ausgeführt wird und die Person sogar glaubt, dass 
sie diese Handlung aus freiem Willen ausgeführt hat. Hier, so argumentieren 
Harry Frankfurt und dessen Anhänger, würden die meisten Menschen mora-
lische Verantwortung zuschreiben, obwohl die eine Person nicht die Macht 
hatte, die besagte Handlung zu unterlassen; das Prinzip der alternativen Mög-
lichkeiten als Voraussetzung für moralische Verantwortung gelte also nicht 
notwendigerweise. Dieses Argument ist meines Erachtens aber nicht haltbar. 
Bei Frankfurt-Fällen muss zwischen zwei Szenarien unterschieden werden: 
solchen Fällen, in denen die Manipulation greift, und solchen, in denen sie 
nicht greift. Auch wenn die potentiell manipulierte Person nicht die Macht 
hat, die böse Handlung zu unterlassen, hat sie dennoch die Macht, sich für 
oder gegen die Handlung zu entscheiden – unabhängig von der ausgeführten 
Handlung.10 Diese Evaluation setzt die kantische Annahme voraus, dass die 
Moralität einer Handlung in den Intentionen des Handelnden und nicht 

9 Ein ‚libertarischer Kompatibilismus‘ würde zwar einige stark kontraintuitive Annahmen mit 
sich bringen (z. B. Rückwärtsverursachung oder kontrafaktische Analyse von ‚Können‘), kann 
aber logisch nicht ausgeschlossen werden. Daher sind Libertarismus und Kompatibilismus keine 
entgegengesetzten Theorien.

10 Vgl. J. M. Fischer, Frankfurt-Type Examples and Semi-Compatibilism, in: R. Kane (Hg.), The 
Oxford Handbook of Free Will, Oxford 2002, 281–308, 303 f. („The ‚Nonstandard Response‘ to 
the Frankfurt-type Cases“); L. Ekstrom, Moral Responsibility, Alternative Possibilities, in: Ebd. 
309–322.
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ın der Handlung selbst (oder ar ıhren Folgen) legt. Unser Rechtssystem
baslert srundlegend auf dieser Unterscheidung, W 4S sıch ZU. Beispiel iın der
Unterscheidung VO ord un Totschlag Je ach Intention des T1ötenden
ze1igt. “

Wenn WIr nıcht uUuLNsSeTEeN Alltagsbegritft VOoO Verantwortlichkeıit aufgeben
wollen (wıe Kompatıibilisten un Sem1-Kompatıibilisten vorschlagen),
I1NUSS moralısche Verantwortlichkeit aut ırgendeine Welse dıe Macht
über alternatıve Möglichkeiten vekoppelt werden. Um dem Einwand durch
Frankturt-Fälle entgehen, I1LUS$S die Macht der alternatıven Mögliıchkeıit
aut der Ebene der Entscheidung un nıcht aut der Ebene der Handlung
lokalısıert werden. ine Person 1ST tür 1ne Entscheidung moralısch
verantwortlich, WEn die Konsequenzen der jeweılıgen Entscheidungsop-
t1onen tür moralısch bewertbar und vergleichbar siınd un WEn S1€e diese
Entscheidung trei trıfft, das heifßt, WE S1e dıe Macht hat, zwıschen den
jeweılıgen Alternatıven wählen

Der rad der Verantwortung bemisst sıch 1U der (objektiven) Trag-
weıte der Konsequenzen und der (subjektiven) Einschätzung der Trag-
welıte der Konsequenzen. iıne Person 1St dann tür 1ne (moralısch relevante)
Handlung, die 1ne unmıttelbar aAbsehbare Konsequenz einer treıen Entsche1i-
dung darstellt (zum Beispiel den Arm heben oder den Abzug drücken),
moralısch verantwortlich, WE S1€e davon ausgehen konnte, dass 1ine 1I1-
teilige Entscheidung ZUur Unterlassung der Handlung tührt (was tast ımmer
der Fall ISt). iıne Person 1St Umständen auch tür i1ne Handlung, die
i1ne nıcht unmattelbar Absehbare Konsequenz ıhrer Entscheidung darstellt,
moralısch verantwortlich, ZUuU Beispiel tür agoressIVes Verhalten ach STAar-
kem Alkoholkonsum. Der rad der Verantwortung bemisst sıch oröfßstentenls
ach der Fähigkeıt, die Konsequenzen der Entscheidung abzusehen.!?

Diese Ausführungen moralıscher Verantwortlichkeit sollen zeıgen, dass
das moralısche Kriterium cehr ohl erftüullt werden kann, WEn Freıiheit
definiert wırd, dass der treie Mensch nıcht jeder eıt seiner Ex1istenz i1ne
moralısch qualifizierte W.ahlfreiheit besitzt. Diesen Argumenten schließen
sıch vpestriktiDe Libertarı:er w1e€e Robert Kane oder DPeter V<xa  - Inwagen d} S1€e
gehen davon AaUS, dass der Mensch LLUTL selten freıe Entscheidungen trıttt.

Selbst W CII eın Frankturt-Fall konstrulert wırd, Aass dıe Manıpulatiıon ZULXI Illusıon der
Freiwilligkeit tührt, trıffit dıe Unterscheidung zwıschen Entscheidung und Handlung Der
einz1ıge Weg, Frankturt-Fälle als Argument für dıe VereinbarkeıitV Freiheit und Determinismu.
heranzuzıehen, 1ST. durch eine SLrCNS dualıistische Deutung WwI1€e £1m Okkasıonaliısmus. Wenn
Entscheidungsprozesse nıcht notwendigerweise empirisch messbare Korrelate besitzen, annn eiıne
Entscheidung hne empiırısch messbare Folge vetroften werden. Dadurch ware CS möglıch, Ver-
ANLWOTLUNG LLLLTE auf mentaler Ebene lokalısıeren, während dıe physısche Ebene determiınılert ISE.

12 Vel. / Fischer/N. Tognazzint, he TIruth about Tracıng“, 1n: Nous 4 3 53 1—556
Eıne Person IST. Umständen für e1ıne Handlung, deren Eıntreten S1Ee nıcht als Folge
einer iıhrer Entscheidungen absehen konnte, moralısch verantwortlich, VOFauUSSESCLIZL, S1€E hätte
dıe Folgen absehen können, WOCI111 S1E sıch bestimmte Intormationen angeeignet hätte, und hat
CS durch moralısches Fehlverhalten versaumt, sıch diese Intormatıon anzueignen (IYACING
ofculpable IINOYANCE).
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in der Handlung selbst (oder gar ihren Folgen) liegt. Unser Rechtssystem 
basiert grundlegend auf dieser Unterscheidung, was sich zum Beispiel in der 
Unterscheidung von Mord und Totschlag je nach Intention des Tötenden 
zeigt.11 

Wenn wir nicht unseren Alltagsbegriff von Verantwortlichkeit aufgeben 
wollen (wie es Kompatibilisten und Semi-Kompatibilisten vorschlagen), 
muss moralische Verantwortlichkeit auf irgendeine Weise an die Macht 
über alternative Möglichkeiten gekoppelt werden. Um dem Einwand durch 
Frankfurt-Fälle zu entgehen, muss die Macht der alternativen Möglichkeit 
auf der Ebene der Entscheidung und nicht auf der Ebene der Handlung 
lokalisiert werden. Eine Person A ist für eine Entscheidung E moralisch 
verantwortlich, wenn die Konsequenzen der jeweiligen Entscheidungsop-
tionen für A moralisch bewertbar und vergleichbar sind und wenn sie diese 
Entscheidung frei trifft, das heißt, wenn sie die Macht hat, zwischen den 
jeweiligen Alternativen zu wählen. 

Der Grad der Verantwortung bemisst sich nun an der (objektiven) Trag-
weite der Konsequenzen und an der (subjektiven) Einschätzung der Trag-
weite der Konsequenzen. Eine Person ist dann für eine (moralisch relevante) 
Handlung, die eine unmittelbar absehbare Konsequenz einer freien Entschei-
dung darstellt (zum Beispiel den Arm zu heben oder den Abzug zu drücken), 
moralisch verantwortlich, wenn sie davon ausgehen konnte, dass eine gegen-
teilige Entscheidung zur Unterlassung der Handlung führt (was fast immer 
der Fall ist). Eine Person ist unter Umständen auch für eine Handlung, die 
eine nicht unmittelbar absehbare Konsequenz ihrer Entscheidung darstellt, 
moralisch verantwortlich, zum Beispiel für aggressives Verhalten nach star-
kem Alkoholkonsum. Der Grad der Verantwortung bemisst sich größtenteils 
nach der Fähigkeit, die Konsequenzen der Entscheidung abzusehen.12 

Diese Ausführungen zu moralischer Verantwortlichkeit sollen zeigen, dass 
das moralische Kriterium sehr wohl erfüllt werden kann, wenn Freiheit so 
defi niert wird, dass der freie Mensch nicht zu jeder Zeit seiner Existenz eine 
moralisch qualifi zierte Wahlfreiheit besitzt. Diesen Argumenten schließen 
sich restriktive Libertarier wie Robert Kane oder Peter van Inwagen an; sie 
gehen davon aus, dass der Mensch nur selten freie Entscheidungen trifft. 

11 Selbst wenn ein Frankfurt-Fall so konstruiert wird, dass die Manipulation zur Illusion der 
Freiwilligkeit führt, trifft die Unterscheidung zwischen Entscheidung und Handlung zu. Der m. E. 
einzige Weg, Frankfurt-Fälle als Argument für die Vereinbarkeit von Freiheit und Determinismus 
heranzuziehen, ist durch eine streng dualistische Deutung wie z. B. beim Okkasionalismus. Wenn 
Entscheidungsprozesse nicht notwendigerweise empirisch messbare Korrelate besitzen, kann eine 
Entscheidung ohne empirisch messbare Folge getroffen werden. Dadurch wäre es möglich, Ver-
antwortung nur auf mentaler Ebene zu lokalisieren, während die physische Ebene determiniert ist. 

12 Vgl. J. M. Fischer/N. Tognazzini, ‚The Truth about Tracing‘, in: Nous 43 (2009) 531–556. 
Eine Person ist unter Umständen sogar für eine Handlung, deren Eintreten sie nicht als Folge 
einer ihrer Entscheidungen absehen konnte, moralisch verantwortlich, vorausgesetzt, sie hätte 
die Folgen absehen können, wenn sie sich bestimmte Informationen angeeignet hätte, und hat 
es durch moralisches Fehlverhalten versäumt, sich diese Information anzueignen (tracing cases 
of culpable ignorance).
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ach Kane siınd die me1lsten UMNSeTeEeTr Handlungen vollständig VOoO ULNSCTEIN

Charakter determinıert. Manchmal hätten WIr aber die Möglıchkeıit, durch
tatsächliche treıe Entscheidungen ULLSCTEINN Charakter tarmen (self-forming
act1ons). ach Kane sınd treie Entscheidungen War häufiger als ach V<xa  -

Inwagen, doch tıragen S1€e einzeln ın der Regel L1UTL cehr wen1g eliner nde-
LUNS des Charakters bei. !

Der restriktive Liıbertarısmus sollte bei jeder Auseinandersetzung mıt dem
Thema Willenstreiheit berücksichtigt werden. Neurowıissenschaftliche Versu-
che, Wıillensftreiheit wıderlegen, WI1€e ZU Beispiel das Liıbet-Experiment!*,
werden adurch ausgehebelt: Nur weıl Ianl Eınzelhandlungen eliner Person
durch Messung neuronaler Aktıvıtät VOTaUSSaschl kann, Sagt dies nıchts darü-
ber AUS, ob die Formung VOoO Handlungsmaxımen oder Charaktereigenschaf-
ten empirıisch vorhersagbar 1St, bevor i1ne Person den Wıllensentschluss ZUur

Formung dieser Maxımen beziehungsweılse Eigenschaften triıfft. !> Aufßerdem
annn mıt einem restriktiv-Libertarıschen Freiheitsbegriff statistisch vorher-
csehbares Verhalten estimmter Personengruppen nıcht mehr als Argument

Willensfreiheit herangezogen werden: Wenn WIr iın der Mehrzahl uUu1L1S5Se-

LEL Entscheidungen unfreı b7zw. ach Gewohnheıten handeln, die über lange
eıt veformt wurden und deren Formung 11ISeETIE Umgebung einen L O-
en Teıl beıiträgt), dann 1St ZuL nachvollziehbar, Soziologen War

das Verhalten (zum Beispiel W.ahl- oder Konsumentscheidungen) bestimmter
Gesellschaftsgruppen kurzfristig cehr präzise vorhersagen können, langfr1s-
tige Verhaltensänderungen aber nıcht prognostizierbar sind. Aufgrund der
Priorisierung VOoO Gewohnheıten gvegenüber einzelnen Handlungen spricht
der restriktive Liıbertarısmus tür die Wıchtigkeıit eliner Tugendethik bezle-
hungswelse drängt auf ine Eingliederung VOo Aspekten der Tugendethık ın
aktuelle ethıische Theorien.!®

Das Vernunttkriterium

Freıiheit 1St eın Vermögen eliner Person. Freiheıit celbst dart nıcht als Subjekt
eliner Tätıgkeıt angesehen werden. Entscheidungen eliner Person siınd treıe
Entscheidungen, WENNn S1€e bestimmte Kriıterien ertüllen. Im abgeleiteten Sinn
können WIr auch davon sprechen, dass Handlungen treı sind, aber 1mM eigent-

13 Vel. Var Inwagen, When 1S the WIill Free?, iın Philosophical Perspectives 399—422:;
Kane, Tree WIll ancd Values, Albany 19855

14 Vel Libet, Mınd Tiıme. W1e das Gehirn Bewusstsein produzıert, Frankturt Maın 2005,
179 Beım VLıbet durchgeführten Experiment wurde eın neuronales Bereitschaftspotential, das

einer Handlung tührt, INESSCIL, bevor dıe Versuchsteilnehmer sıch (nach eigener Angabe) für
dıe Handlung entschieden haben.

1 0 Fuür eiıne Übersicht der philosophischen Kritik Lıbet vol Brüntrup, Gehirn, Gelst, (70Ott,
iın PYAanz (Hyo.), D1iesselits des Schweigens. Heute V (zOtt sprechen, Freiburg Br 01 1, 64—X6

16 D1e Tugendethik erlebt. verade innerhal der analytıschen Philosophie (Alasdaır MaclIntyre)
und analytıschen Religionsphilosophie eıne Renaissance. Vel. Iimpe/ Boyd Hyog.), Virtues
ancd theır Vices, Oxtord M14
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Nach Kane sind die meisten unserer Handlungen vollständig von unserem 
Charakter determiniert. Manchmal hätten wir aber die Möglichkeit, durch 
tatsächliche freie Entscheidungen unseren Charakter zu formen (self-forming 
actions). Nach Kane sind freie Entscheidungen zwar häufi ger als nach van 
Inwagen, doch tragen sie einzeln in der Regel nur sehr wenig zu einer Ände-
rung des Charakters bei.13 

Der restriktive Libertarismus sollte bei jeder Auseinandersetzung mit dem 
Thema Willensfreiheit berücksichtigt werden. Neurowissenschaftliche Versu-
che, Willensfreiheit zu widerlegen, wie zum Beispiel das Libet-Experiment14, 
werden dadurch ausgehebelt: Nur weil man Einzelhandlungen einer Person 
durch Messung neuronaler Aktivität voraussagen kann, sagt dies nichts darü-
ber aus, ob die Formung von Handlungsmaximen oder Charaktereigenschaf-
ten empirisch vorhersagbar ist, bevor eine Person den Willensentschluss zur 
Formung dieser Maximen beziehungsweise Eigenschaften trifft.15 Außerdem 
kann mit einem restriktiv-libertarischen Freiheitsbegriff statistisch vorher-
sehbares Verhalten bestimmter Personengruppen nicht mehr als Argument 
gegen Willensfreiheit herangezogen werden: Wenn wir in der Mehrzahl unse-
rer Entscheidungen unfrei bzw. nach Gewohnheiten handeln, die über lange 
Zeit geformt wurden (und zu deren Formung unsere Umgebung einen gro-
ßen Teil beiträgt), dann ist es gut nachvollziehbar, warum Soziologen zwar 
das Verhalten (zum Beispiel Wahl- oder Konsumentscheidungen) bestimmter 
Gesellschaftsgruppen kurzfristig sehr präzise vorhersagen können, langfris-
tige Verhaltensänderungen aber nicht prognostizierbar sind. Aufgrund der 
Priorisierung von Gewohnheiten gegenüber einzelnen Handlungen spricht 
der restriktive Libertarismus für die Wichtigkeit einer Tugendethik bezie-
hungsweise drängt auf eine Eingliederung von Aspekten der Tugendethik in 
aktuelle ethische Theorien.16 

3. Das Vernunftkriterium

Freiheit ist ein Vermögen einer Person. Freiheit selbst darf nicht als Subjekt 
einer Tätigkeit angesehen werden. Entscheidungen einer Person sind freie 
Entscheidungen, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen. Im abgeleiteten Sinn 
können wir auch davon sprechen, dass Handlungen frei sind, aber im eigent-

13 Vgl. P. van Inwagen, When is the Will Free?, in: Philosophical Perspectives 3 (1989) 399–422; 
R. Kane, Free Will and Values, Albany 1985.

14 Vgl. B. Libet, Mind Time. Wie das Gehirn Bewusstsein produziert, Frankfurt am Main 2005, 
179. Beim von Libet durchgeführten Experiment wurde ein neuronales Bereitschaftspotential, das 
zu einer Handlung führt, gemessen, bevor die Versuchsteilnehmer sich (nach eigener Angabe) für 
die Handlung entschieden haben.

15 Für eine Übersicht der philosophischen Kritik an Libet vgl. G. Brüntrup, Gehirn, Geist, Gott, 
in: A. Franz (Hg.), Diesseits des Schweigens. Heute von Gott sprechen, Freiburg i. Br. 2011, 64–86.

16 Die Tugendethik erlebt gerade innerhalb der analytischen Philosophie (Alasdair MacIntyre) 
und analytischen Religionsphilosophie eine Renaissance. Vgl. K. Timpe/C. Boyd (Hgg.), Virtues 
and their Vices, Oxford 2014.
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lıchen Sinne sınd L1UTL Entscheidungen, die ın der Regel treien Handlun-
CI tühren, wiırklich tre1i.!” Krıterien dieser Freıiheit sınd (1) Urheberschaft,
(2) Rationalıtät SOWI1Ee (3) das Vorhandenselin alternatıver Handlungsopti-
OTLLGIL. Je ach der VvVe  en ‚Theorie der Freiheit‘ werden diese Krıte-
1en unterschiedlich vewichtet oder bewertet. Wıe bereıts erwähnt, sehen
lıbertarısche Theorien das Vorhandenseıin alternatıver Handlungsoptionen
als notwendiıge (wenn auch nıcht hinreichende) Bedingung treıer Entschei-
dungen ine Entscheidung 1St unmattelbar trei, WEEN 1mM Moment der
Entscheidung die Alternatıve ın der Macht der entscheidenden Person steht.
iıne Entscheidung 1St 1mM mittelbaren Sinne trei, WEn die ALULLS der Entschei-
dung resultierende Handlung kontrataktiısch aut ine VELTSANSCIIC unmıttelbar
treie Entscheidung zurückführbar 1St, das heifßst, dass i1ne Handlung nıcht
ausgeführt worden ware, WE der Handelnde die VELSANSCHC Entscheidung
anders getroffen hätte.!8 IDIE eigentliche Herausforderung des Liıbertarısmus
1St die Verortung des Kriteriums der Rationalıtät. Zu stark wırd das Kriıte-
1UuUmM 1mMm Intellektualismus vefasst: Der Mensch könne nıcht anders, als ach
seinen subjektiv besten Gründen handeln.!? Das Problem 1st, dass diese
Posıtion die Macht über alternatıve Möglichkeıiten und als Folge moralısche
Verantwortung ausschliefit.?©

Manche Intellektualisten versuchen, ıhre Posıtion mıt lıbertarıscher YTel-
eıt vereinbaren, ındem S1Ee dem Menschen zugestehen, iın denjenigen
Fällen treı entscheiden können, bel denen auf ıntellektueller Ebene tür
keine Option Gründe überwiegen beziehungsweise die Gründe für die Jewel-
lıgen Handlungsoptionen ınkommensurabel siınd. Es wırd also behauptet,
der Mensch könne sıch HÜT dann treı entscheıiden, WEl EiIne subjektiv
besseren Gründe tür die ıne oder die andere Posıtion o1Dt beziehungsweise
dıe divergierenden Gründe ınkommensurabel siınd. Fın solcher WT üry-
Intellektualismus hılft aber nıcht, das ethıische Problem lösen: Wıe annn
ıch tür ine Handlung moralısch verantwortlich se1n, WEn ıch keıne
Gründe hatte, S1€e als unmoralısch einzustuten?

17 Versuche V Lıbertarıern, dıe ben vorgestellten Frankfurt für dıe Vereinbarkeıit V
Determinismu. und moralıscher Verantwortung wıderlegen, beruhen maf{fsgeblich auf dieser
Unterscheidung.

15 Dies oilt, WwI1€e ben vzeze1Igt, insotern bestimmte tracıng-Kriterien zutreiten. Moralısche Ver-
antwortlichkeit wırcd LLLULTE ann V einer unmıttelbar treiıen Entscheidung auf e1ıne spatere and-
lung übertragen, W CI11I1 £e1m Treiften der Entscheidung dıe Handlungstolgen absehbar der
hätten absehbar seın sollen (das heıifßt, WL dıe Prognose durch schuldhaftes Nichtewissen nıcht
VOTSCHOTILLIL werden konnte).

19 Aufßerdem habe der Mensch keıne Macht darüber, welche Gründe als subjektiv beste
(3ründe wahrnımmt. Im Falle eines Vorhandenseıns starker ENLZSESENSZESCLZLEI (3ründe könne der
Mensch nıcht anders, als se1iınen subjektiv besten Meta-Gründen tolgen, das heift, dıejenıgen
Krıterien anzuwenden, mıthıiılte derer möglıche (3ründe verglichen werden.

A(] Kant schreıibt Ühnlıch wI1e Duns SCOTUS den Intellektualismus: „Dieser subjektive rund
mMu.: aber ımmer wıieder selbst eın ÄActus der Freiheit se1n (denn könnte der Gebrauch, der
Mıiıfsbrauch der Wıillkür des Menschen ın Ansehung des sıttlıchen (sesetzes, ıhm nıcht zugerechnet
werden, und das (zute der Bose ın ıhm nıcht moralısch heifßen)“ (£. Kant, Religion iınnerhal der
renzen der blofsen Vernuntift, VL, 21)
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lichen Sinne sind nur Entscheidungen, die in der Regel zu freien Handlun-
gen führen, wirklich frei.17 Kriterien dieser Freiheit sind (1) Urheberschaft, 
(2) Rationalität sowie (3) das Vorhandensein alternativer Handlungsopti-
onen. Je nach der vertretenen ‚Theorie der Freiheit‘ werden diese Krite-
rien unterschiedlich gewichtet oder bewertet. Wie bereits erwähnt, sehen 
libertarische Theorien das Vorhandensein alternativer Handlungsoptionen 
als notwendige (wenn auch nicht hinreichende) Bedingung freier Entschei-
dungen an. Eine Entscheidung ist unmittelbar frei, wenn im Moment der 
Entscheidung die Alternative in der Macht der entscheidenden Person steht. 
Eine Entscheidung ist im mittelbaren Sinne frei, wenn die aus der Entschei-
dung resultierende Handlung kontrafaktisch auf eine vergangene unmittelbar 
freie Entscheidung zurückführbar ist, das heißt, dass eine Handlung nicht 
ausgeführt worden wäre, wenn der Handelnde die vergangene Entscheidung 
anders getroffen hätte.18 Die eigentliche Herausforderung des Libertarismus 
ist die Verortung des Kriteriums der Rationalität. Zu stark wird das Krite-
rium im Intellektualismus gefasst: Der Mensch könne nicht anders, als nach 
seinen subjektiv besten Gründen zu handeln.19 Das Problem ist, dass diese 
Position die Macht über alternative Möglichkeiten und als Folge moralische 
Verantwortung ausschließt.20 

Manche Intellektualisten versuchen, ihre Position mit libertarischer Frei-
heit zu vereinbaren, indem sie dem Menschen zugestehen, in denjenigen 
Fällen frei entscheiden zu können, bei denen auf intellektueller Ebene für 
keine Option Gründe überwiegen beziehungsweise die Gründe für die jewei-
ligen Handlungsoptionen inkommensurabel sind. Es wird also behauptet, 
der Mensch könne sich nur dann frei entscheiden, wenn es keine subjektiv 
besseren Gründe für die eine oder die andere Position gibt beziehungsweise 
die divergierenden Gründe inkommensurabel sind. Ein solcher Willkür-
Intellektualismus hilft aber nicht, das ethische Problem zu lösen: Wie kann 
ich für eine Handlung moralisch verantwortlich sein, wenn ich keine guten 
Gründe hatte, sie als unmoralisch einzustufen? 

17 Versuche von Libertariern, die oben vorgestellten Frankfurt cases für die Vereinbarkeit von 
Determinismus und moralischer Verantwortung zu widerlegen, beruhen maßgeblich auf dieser 
Unterscheidung.

18 Dies gilt, wie oben gezeigt, insofern bestimmte tracing-Kriterien zutreffen. Moralische Ver-
antwortlichkeit wird nur dann von einer unmittelbar freien Entscheidung auf eine spätere Hand-
lung übertragen, wenn beim Treffen der Entscheidung die Handlungsfolgen absehbar waren oder 
hätten absehbar sein sollen (das heißt, wenn die Prognose durch schuldhaftes Nichtwissen nicht 
vorgenommen werden konnte).

19 Außerdem habe der Mensch keine Macht darüber, welche Gründe er als subjektiv beste 
Gründe wahrnimmt. Im Falle eines Vorhandenseins starker entgegengesetzter Gründe könne der 
Mensch nicht anders, als seinen subjektiv besten Meta-Gründen zu folgen, das heißt, diejenigen 
Kriterien anzuwenden, mithilfe derer mögliche Gründe verglichen werden.

20 Kant schreibt ähnlich wie Duns Scotus gegen den Intellektualismus: „Dieser subjektive Grund 
muß aber immer wieder selbst ein Actus der Freiheit sein (denn sonst könnte der Gebrauch, oder 
Mißbrauch der Willkür des Menschen in Ansehung des sittlichen Gesetzes, ihm nicht zugerechnet 
werden, und das Gute oder Böse in ihm nicht moralisch heißen)“ (I. Kant, Religion innerhalb der 
Grenzen der bloßen Vernunft, AA VI, 21).
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Aus Ühnlichen Gründen versagt die andere FExtremposıition, der WIIRür-
Voluntarısmus. Vertreterinnen und Vertreter dieser Rıchtung argumentieren,
die Frage, AUS welchem Grund die treıe Person letztlich handelt (beziehungs-
welse AUS welchem Grund S1€ bestimmte Gründe wählt), lasse sıch nıcht mehr
stellen. Wenn Gründe bel eliner treıen Entscheidung aber überhaupt keıne
Raolle spielen, dann 1St ebenfalls nıcht möglıch, eliner Person vorzuwerten,
dass S1€e sıch tür i1ne estimmte Option entschieden hat, weıl INa  - ıhr nıcht
vernünftig erklären kann, S1€e sıch tür i1ne andere Option hätte ent-
scheıiden sollen Fın bloßer erwels auf 1ne Autori1tät hıltt 1er nıcht welter:
Aus welchen Gründen hätte S1€e sıch der Autorıität unterwertfen sollen? Es 1St
1er offensichtlich, dass eın Mındestmalißi Rationalıtät die Voraussetzung
VOoO moralısch relevanten treien Entscheidungen 1ST. Als welteres Argument
annn Ianl diese Posıtion anbringen, dass WIr eın Kriıterium
benötigen, treie VOoO unfreien (zufälligen oder determiınıerten) Handlun-
CI unterscheıden; L1LUL mıt einem solchen Kriıterium sınd WIr verechtfer-
t1gt, bestimmten Menschen die Verantwortung für ıhre Tlaten abzusprechen
i1ne Option, die ach entsprechenden psychologischen Gutachten auch 1mMm
Strafrecht vorgesehen 1ST. Zuletzt lässt sıch auch die Introspektion als Grund
als internes Krıterium) heranzıehen: Wır sınd (beziehungsweıse tühlen uns)
nıcht trel, u1L1$s tür vollständig ırrationale Optionen entscheiden.?! Vor dem
Hıntergrund dieser Argumente lässt sıch auch Immanuel Kants ıntellektu-
alıstısche Schlagseite verstehen: Nur i1ne vernünftige Entscheidung könne
wırkliıch trei Se1In. W/as Davıd Hume ın seiınem Intelligibilıtäts-Argument
behauptet, lässt sıch daraus aber nıcht ableiten. Freie Entscheidungen nNntier-
scheıiden sıch VOo wıllkürlichen Handlungen nıcht L1UTL dadurch, dass S1€e VOoO

Gründen bestimmt sind.?? Im Folgenden werden ın kantıscher Tradıtion
alternatıve Kriterien ZUur Unterscheidung vorgeschlagen.

iıne Entscheidung die Vernuntt?

Diese FExtremposıitionen Willkür-Voluntarısmus und Willkür-Intellektua-
lısmus siınd allerdings nıcht ohne Alternative. Otrt wırd ine alsche Dicho-
tomı1e rhetorisch QENUTZT, tür 1ne der FExtrempositionen werben. Es
lassen sıch aber vermıittelnde Posıitionen denken, ach denen Freiheit weder
völlıge Willkür noch blo{ß vernunftgemäfßses Handeln darstellt. Das Kriıterium
der alternatıven Möglichkeiten wırd dann weder ın der W.ahl zwıischen Wel
gleich-vernünftigen och ın der ahl zwıischen W Eel ınkommensurablen

Beispielsweise besıitzen dıe wenıgsten Menschen dıe Fähigkeıt, yrundlos eınen Mord bege-
hen der sıch für dıe iırrationale Überzeugung entscheıden, Aass S1€e ZESLEIN V Aufserirdischen
entftührt worden sınd

D Vel. Hume, FEın Traktat ber dıe menschlıiche Natur. / weıtes Buch: ber dıe A{itekte, her-
ausgegeben V Brandt, Hamburg 2015, 469—489; Stosch, (zOtt Macht Geschichte.
Versuch einer theodızeesensıblen ede V Handeln (zottes ın der Welt, Freiburg Br. 2006,
2441246

378

Johannes Grössl

378

Aus ähnlichen Gründen versagt die andere Extremposition, der Willkür-
Voluntarismus. Vertreterinnen und Vertreter dieser Richtung argumentieren, 
die Frage, aus welchem Grund die freie Person letztlich handelt (beziehungs-
weise aus welchem Grund sie bestimmte Gründe wählt), lasse sich nicht mehr 
stellen. Wenn Gründe bei einer freien Entscheidung aber überhaupt keine 
Rolle spielen, dann ist es ebenfalls nicht möglich, einer Person vorzuwerfen, 
dass sie sich für eine bestimmte Option entschieden hat, weil man ihr nicht 
vernünftig erklären kann, warum sie sich für eine andere Option hätte ent-
scheiden sollen. Ein bloßer Verweis auf eine Autorität hilft hier nicht weiter: 
Aus welchen Gründen hätte sie sich der Autorität unterwerfen sollen? Es ist 
hier offensichtlich, dass ein Mindestmaß an Rationalität die Voraussetzung 
von moralisch relevanten freien Entscheidungen ist. Als weiteres Argument 
kann man gegen diese Position anbringen, dass wir ein externes Kriterium 
benötigen, um freie von unfreien (zufälligen oder determinierten) Handlun-
gen zu unterscheiden; nur mit einem solchen Kriterium sind wir gerechtfer-
tigt, bestimmten Menschen die Verantwortung für ihre Taten abzusprechen – 
eine Option, die nach entsprechenden psychologischen Gutachten auch im 
Strafrecht vorgesehen ist. Zuletzt lässt sich auch die Introspektion als Grund 
(als internes Kriterium) heranziehen: Wir sind (beziehungsweise fühlen uns) 
nicht frei, uns für vollständig irrationale Optionen zu entscheiden.21 Vor dem 
Hintergrund dieser Argumente lässt sich auch Immanuel Kants intellektu-
alistische Schlagseite verstehen: Nur eine vernünftige Entscheidung könne 
wirklich frei sein. Was David Hume in seinem Intelligibilitäts-Argument 
behauptet, lässt sich daraus aber nicht ableiten. Freie Entscheidungen unter-
scheiden sich von willkürlichen Handlungen nicht nur dadurch, dass sie von 
Gründen bestimmt sind.22 Im Folgenden werden in kantischer Tradition 
alternative Kriterien zur Unterscheidung vorgeschlagen. 

4. Eine Entscheidung gegen die Vernunft?

Diese Extrempositionen – Willkür-Voluntarismus und Willkür-Intellektua-
lismus – sind allerdings nicht ohne Alternative. Oft wird eine falsche Dicho-
tomie rhetorisch genutzt, um für eine der Extrempositionen zu werben. Es 
lassen sich aber vermittelnde Positionen denken, nach denen Freiheit weder 
völlige Willkür noch bloß vernunftgemäßes Handeln darstellt. Das Kriterium 
der alternativen Möglichkeiten wird dann weder in der Wahl zwischen zwei 
gleich-vernünftigen noch in der Wahl zwischen zwei inkommensurablen 

21 Beispielsweise besitzen die wenigsten Menschen die Fähigkeit, grundlos einen Mord zu bege-
hen oder sich für die irrationale Überzeugung zu entscheiden, dass sie gestern von Außerirdischen 
entführt worden sind.

22 Vgl. D. Hume, Ein Traktat über die menschliche Natur. Zweites Buch: Über die Affekte, her-
ausgegeben von H. D. Brandt, Hamburg 2013, 469–489; K. v. Stosch, Gott – Macht – Geschichte. 
Versuch einer theodizeesensiblen Rede vom Handeln Gottes in der Welt, Freiburg i. Br. 2006, 
244–246.
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Alternatıven verwirklıicht. Be1l eliner solchen Deutung annn Ianl sıch auf den
kantıschen Freiheitsbegriff berufen, da einerseılts stark iıntellektualistische
Tendenzen auftweist, ZUur Erklärung der Ex1istenz des Bösen aber die „Wıll-
kürtreiheıit“ verteidigt (vor allem iın der Religionsschrift“”). Wıe lassen sıch
diese Spezifikationen vermuiıtteln? Häufig wırd aufgrund der Schwierigkeit
dieser Vermittlung 0S die Konsıstenz der kantıschen Freiheitskonzeption
ın Zweıtel SEeEZOHCN.

iıne vermuiıttelnde Posıtion I1US$S5 die Vernunft als Kriıterium einbeziehen,
dart S1Ee aber nıcht stark tassen. Wıe 1ST dıes möglıch? Fın Voluntarıist
wüurde behaupten: Wır Menschen sınd trei, UL1$5 tür oder die Vernunft

entscheiden. Man annn i1ne solche Entscheidung weder als rational oder
iırrational, sondern musste S1€e als a-rational bezeichnen. Es 1St i1ne grundle-
yende Entscheidung, die jeglichem treıen vernünftigen Handeln vorausgeht.
Wer die Entscheidung, ın einem estimmten Bereich vernünftig handeln,
vetroffen hat, der wüuürde tatsächlich durch die besseren Gründe determinıert.
iıne Person 1St ennoch tür ıhr Handeln moralısch verantwortlich: S1e hätte
siıch treı entscheiden können, ıhre Handlungen iın einem bestimmten Bereich
nıcht Gründen (sondern ZUuU Beispiel ıhren SpONtaNenN Neıgun-
ven) ausrichten können. Wenn S1€e die Freıiheit dieser Entscheidung ın
einem estimmten Moment hatte, oilt: Hatte S1€e sıch dazu entschieden, VOCI-

nünftig se1n, dann hätte S1€e anders yehandelt; daher 1St S1€e tür ıhre and-
lung moralısch verantwortlich. Diese Konzeption 1St voluntarıstisch, weıl
nıcht möglıch 1st, die rage stellen, ob die Person denn ZuLE Gründe hatte
oder haben konnte, sıch tür oder die Vernünftigkeıit entscheiden.*
Ware dies der Fall, würde INa entweder einem ınhınıten Kegress oder
letztlich wıeder einem iıntellektualistischen Freiheitsverständnıis velangen.

Mıt der Terminologıie arry Frankfurts könnte INa  - diese Konzeption aut
tolgende Welse tormulieren: Menschen haben keıne Macht über ıhre Wünsche
PYSIer Stufe, das heıilit unmıiıttelbare Wünsche, die auf das Erreichen bestimm-
ter Getühlszustände oder kognitiver Zustände ausgerichtet Ssind. Freiheıit aut
dieser Stute ware tatsächlich Willkür. Wenn echte Freiheıit yabe Frank-
turt hätten Menschen Macht über ıhre Wünsche Zzayeiter Stufe, das heifßt
ıhre Wuünsche über das Besitzen oder Nıcht-Besitzen estimmter Wuünsche
erster Stufe IDIE W.hl dieser Wuünsche zweıter Stufe hängt wıederum nıcht
VOoO Wünschen höherer Stufe, sondern VOoO  am Entscheidungen der Person celbst
aAb (insofern S1€e ın der jeweılıgen Hınsıcht treı 1st).“ och WEl 1er eın
voluntarıstischer Abbruch erfolgen soll, I1LUS$S i1ne drıtte Ebene eingeführt

A SO schreıibt Kant (Religion, 21), dıe Freiheit lıege „1n einer Regel, dıe dıe Willkür sıch selbst
für den Gebrauch iıhrer Freiheit macht“.

4 uch Kant schreıbt, ILLAIL könne für den Freiheitsakt letztlich keiıne (3ründe angeben: „Von
dieser | Maxıme:; Cin mMu.: LLL nıcht welıter vefragt werden können, W A der subjektive CGrund
iıhrer Annehmung und nıcht vielmehr der ENLSESCNSESELZLEN Maxıme 1m Menschen sel  &“ ebd.)

AY Veol Frankfurt, Wıllenstreiheıit und der Begriff der Person, iın DEeryS., Freiheit und Selbst-
bestimmung. Ausgewählte Texte, Berlın 2001, 653
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Alternativen verwirklicht. Bei einer solchen Deutung kann man sich auf den 
kantischen Freiheitsbegriff berufen, da er einerseits stark intellektualistische 
Tendenzen aufweist, zur Erklärung der Existenz des Bösen aber die „Will-
kürfreiheit“ verteidigt (vor allem in der Religionsschrift23). Wie lassen sich 
diese Spezifi kationen vermitteln? Häufi g wird aufgrund der Schwierigkeit 
dieser Vermittlung sogar die Konsistenz der kantischen Freiheitskonzeption 
in Zweifel gezogen. 

Eine vermittelnde Position muss die Vernunft als Kriterium einbeziehen, 
darf sie aber nicht zu stark fassen. Wie ist dies möglich? Ein Voluntarist 
würde behaupten: Wir Menschen sind frei, uns für oder gegen die Vernunft 
zu entscheiden. Man kann eine solche Entscheidung weder als rational oder 
irrational, sondern müsste sie als a-rational bezeichnen. Es ist eine grundle-
gende Entscheidung, die jeglichem freien vernünftigen Handeln vorausgeht. 
Wer die Entscheidung, in einem bestimmten Bereich vernünftig zu handeln, 
getroffen hat, der würde tatsächlich durch die besseren Gründe determiniert. 
Eine Person ist dennoch für ihr Handeln moralisch verantwortlich: Sie hätte 
sich frei entscheiden können, ihre Handlungen in einem bestimmten Bereich 
nicht an guten Gründen (sondern zum Beispiel an ihren spontanen Neigun-
gen) ausrichten zu können. Wenn sie die Freiheit zu dieser Entscheidung in 
einem bestimmten Moment hatte, gilt: Hätte sie sich dazu entschieden, ver-
nünftig zu sein, dann hätte sie anders gehandelt; daher ist sie für ihre Hand-
lung moralisch verantwortlich. Diese Konzeption ist voluntaristisch, weil es 
nicht möglich ist, die Frage zu stellen, ob die Person denn gute Gründe hatte 
oder haben konnte, sich für oder gegen die Vernünftigkeit zu entscheiden.24 
Wäre dies der Fall, würde man entweder zu einem infi niten Regress oder 
letztlich wieder zu einem intellektualistischen Freiheitsverständnis gelangen. 

Mit der Terminologie Harry Frankfurts könnte man diese Konzeption auf 
folgende Weise formulieren: Menschen haben keine Macht über ihre Wünsche 
erster Stufe, das heißt unmittelbare Wünsche, die auf das Erreichen bestimm-
ter Gefühlszustände oder kognitiver Zustände ausgerichtet sind. Freiheit auf 
dieser Stufe wäre tatsächlich Willkür. Wenn es echte Freiheit gäbe – so Frank-
furt – hätten Menschen Macht über ihre Wünsche zweiter Stufe, das heißt 
ihre Wünsche über das Besitzen oder Nicht-Besitzen bestimmter Wünsche 
erster Stufe. Die Wahl dieser Wünsche zweiter Stufe hängt wiederum nicht 
von Wünschen höherer Stufe, sondern von Entscheidungen der Person selbst 
ab (insofern sie in der jeweiligen Hinsicht frei ist).25 Doch wenn hier kein 
voluntaristischer Abbruch erfolgen soll, muss eine dritte Ebene eingeführt 

23 So schreibt Kant (Religion, 21), die Freiheit liege „in einer Regel, die die Willkür sich selbst 
für den Gebrauch ihrer Freiheit macht“.

24 Auch Kant schreibt, man könne für den Freiheitsakt letztlich keine Gründe angeben: „Von 
dieser [Maxime; J. Gr.] muß nun nicht weiter gefragt werden können, was der subjektive Grund 
ihrer Annehmung und nicht vielmehr der entgegengesetzten Maxime im Menschen sei“ (ebd.).

25 Vgl. H. Frankfurt, Willensfreiheit und der Begriff der Person, in: Ders., Freiheit und Selbst-
bestimmung. Ausgewählte Texte, Berlin 2001, 65–83.
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werden: Warum sollte ıch estimmte Wuünsche zweıter Stufe besitzen und
nıcht andere? Fın möglıcher und entscheidender) Wunsch drıitter Stute ware
ın diesem Fall der Wunsch, se1Ine Waüinsche zwelter Stufe vernünftigen
Ma{fistäben auszurichten.

Hıer zeigt sıch die ähe ZUur kantıschen Freiheitskonzeption. Es oibt bel
Kant dreı Mögliıchkeıiten, WI1€ i1ne Handlung eingeordnet werden ann: S1e
annn (1) unıyersalısıerbaren Maxımen ausgerichtet se1n, (2) nıcht-uni-
versalısıerbaren Max1ımen ausgerichtet seın oder (3) überhaupt keinen
Maxımen ausgerichtet se1ın und ZUuU Beispiel unmıttelbar der Neigung ent-

springen) wobel Letzteres 1m Sinne Sar keine Handlung darstellt.?6
uch 1ine Handlung, die nıcht-universalisierbaren Maxımen ausgerichtet
1st, annn ın estimmter Hınsıcht (ım iınstrumentellen Sınne) vernünftig se1n,
ZU Beispiel 1St vernünftig, Steuern hinterziehen, WE die handlungs-
relevante Maxıme 1n diesem Bereich iSt, das eigene Vermögen maxımıeren.
och diese Maxıme 1St ın anderer Hınsıcht nıcht vernünft1ig, weıl S1€e nıcht
unıyersalısıerbar 1ISt. Nıemand annn sıch wünschen, ın eliner Welt leben,
ın der alle ıhre Steuern hinterziehen dann wüurde nämlıch das Konzept der
Steuer ad absurdum veführt werden. Auf jeden Fall lassen sich hiıer Wel Ver-
nunttebenen unterscheiden: Relatıve Vernünftigkeit 1St dann vegeben, WEn

eıgene Handlungen allgemeinen Maxımen ausgerichtet werden; absolute
Vernünftigkeit 1St dann vegeben, WE zusaätzlıch alle selbstgegebenen Maxı-
INeN Prinzıp der Universalistierbarkeit ausgerichtet werden. Möglıcher-
welse oilt das iıntellektualistische Paradıgma 1mMm ersten Fall, das voluntarıst1-
sche Paradıgma 1mMm zweıten Fall, das heifßst, WIr haben (wenn WIr tatsächlich
treı sind) die Macht, 115CTIE Maxıme Prinzıp der Unimversalisierbarkeit AULLS-

zurichten oder diıes unterlassen, WIr haben aber nıcht notwendigerweıise
die Macht, 1I1ISeETIE Handlungen uUuLNsSeTeEeN Maxımen auszurichten oder dies

unterlassen. Freıiheit annn also als die Fähigkeıt verstanden werden, sıch
zwıischen einer unıyersalısıerbaren und damıt vernüntftigen Maxıme und dies
auch die Neigungen) oder eliner willkürlich vewählten (aber nıcht voll-
ständıg unvernünftigen) Maxıme entscheıiden. iıne Entscheidung I1NUS$S

also eın Mıindestmafii Vernünftigkeıt ertfüllen, als treı gelten können.
Dieses Konzept eines gemäßigten Voluntarısmus stellt nıcht die einNZ1IgE

Mögliıchkeıit dar, zwıischen dem Kriterium der Rationalıtät un dem Prinzıp
der alternatıven Möglichkeiten vermuitteln. (jemeın 1St diesen Möglıch-
keıten aber die Erkenntnis, dass ıne treie Person sıch prinzıpiell auch
das entscheiden kann, W 4S S1€ subjektiv als das Vernünftigere erkennt. Unklar
1st, ob dieses Vermögen beı jeder getroffenen Entscheidung aktualisıiert wiırd,
L1UTL bel der Selbstauferlegung VOoO Handlungsprinzipien relevant 1St oder ar
L1UTL bel eliner Grundentscheidung tür das ZESAMTE Leben i1ne Raolle spielt:

76 Vel Allıson, Kant’'s theory of Ireedom, Cambrıidge 1990, 156 „Jo explaın action
1S provıde the LCASUINL why the acted AS he che dıd, wıth thıs LCASUINL always being SOI
intention DULDOSC be realızed by the actıion.“
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werden: Warum sollte ich bestimmte Wünsche zweiter Stufe besitzen und 
nicht andere? Ein möglicher (und entscheidender) Wunsch dritter Stufe wäre 
in diesem Fall der Wunsch, seine Wünsche zweiter Stufe an vernünftigen 
Maßstäben auszurichten. 

Hier zeigt sich die Nähe zur kantischen Freiheitskonzeption. Es gibt bei 
Kant drei Möglichkeiten, wie eine Handlung eingeordnet werden kann: Sie 
kann (1) an universalisierbaren Maximen ausgerichtet sein, (2) an nicht-uni-
versalisierbaren Maximen ausgerichtet sein oder (3) an überhaupt keinen 
Maximen ausgerichtet sein (und zum Beispiel unmittelbar der Neigung ent-
springen) – wobei Letzteres im strengen Sinne gar keine Handlung darstellt.26 
Auch eine Handlung, die an nicht-universalisierbaren Maximen ausgerichtet 
ist, kann in bestimmter Hinsicht (im instrumentellen Sinne) vernünftig sein, 
zum Beispiel ist es vernünftig, Steuern zu hinterziehen, wenn die handlungs-
relevante Maxime in diesem Bereich ist, das eigene Vermögen zu maximieren. 
Doch diese Maxime ist in anderer Hinsicht nicht vernünftig, weil sie nicht 
universalisierbar ist: Niemand kann sich wünschen, in einer Welt zu leben, 
in der alle ihre Steuern hinterziehen – dann würde nämlich das Konzept der 
Steuer ad absurdum geführt werden. Auf jeden Fall lassen sich hier zwei Ver-
nunftebenen unterscheiden: Relative Vernünftigkeit ist dann gegeben, wenn 
eigene Handlungen an allgemeinen Maximen ausgerichtet werden; absolute 
Vernünftigkeit ist dann gegeben, wenn zusätzlich alle selbstgegebenen Maxi-
men am Prinzip der Universalisierbarkeit ausgerichtet werden. Möglicher-
weise gilt das intellektualistische Paradigma im ersten Fall, das voluntaristi-
sche Paradigma im zweiten Fall, das heißt, wir haben (wenn wir tatsächlich 
frei sind) die Macht, unsere Maxime am Prinzip der Universalisierbarkeit aus-
zurichten oder dies zu unterlassen, wir haben aber nicht notwendigerweise 
die Macht, unsere Handlungen an unseren Maximen auszurichten oder dies 
zu unterlassen. Freiheit kann also als die Fähigkeit verstanden werden, sich 
zwischen einer universalisierbaren und damit vernünftigen Maxime (und dies 
auch gegen die Neigungen) oder einer willkürlich gewählten (aber nicht voll-
ständig unvernünftigen) Maxime zu entscheiden. Eine Entscheidung muss 
also ein Mindestmaß an Vernünftigkeit erfüllen, um als frei gelten zu können. 

Dieses Konzept eines gemäßigten Voluntarismus stellt nicht die einzige 
Möglichkeit dar, zwischen dem Kriterium der Rationalität und dem Prinzip 
der alternativen Möglichkeiten zu vermitteln. Gemein ist diesen Möglich-
keiten aber die Erkenntnis, dass eine freie Person sich prinzipiell auch gegen 
das entscheiden kann, was sie subjektiv als das Vernünftigere erkennt. Unklar 
ist, ob dieses Vermögen bei jeder getroffenen Entscheidung aktualisiert wird, 
nur bei der Selbstauferlegung von Handlungsprinzipien relevant ist oder gar 
nur bei einer Grundentscheidung für das gesamte Leben eine Rolle spielt: 

26 Vgl. H. Allison, Kant’s theory of freedom, Cambridge 1990, 186: „To explain an action […] 
is to provide the reason why the agent acted as he or she did, with this reason always being some 
intention or purpose to be realized by the action.“
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W/ill ıch me1line Entscheidungen vernünftigen Gründen ausrichten? Fur
arl Popper beispielsweise esteht Freiheit U ın eliner solchen Grund-
entscheidung.“ Theologisch annn diese Auffassung ın Zusammenhang mıt
der ede einer Fundamental- oder Grundoption jeder Mensch tretfte
i1ne erundlegende Entscheidung tür oder (Jott ın Zusammenhang
vebracht werden.?S

Beschränkte Freiheit un Charakterformung
In der gemäßıgt-voluntarıstischen Konzeption wurde oben bereıits vezelgt,
dass der Mensch nıcht unbedingt bel jeder einzelnen Handlung treı se1ın
INUSS, als treı velten. Der Libertarier behauptet LIUL, dass 1mMm Leben
elnes Menschen einıge treie Entscheidungen veben INUSS, damıt der Mensch
als treı oilt, nıcht aber, dass jede Handlung elnes Menschen unmıttelbar eliner
Entscheidung entspringt. Moralısch verantwortlich 1St der Mensch aber nıcht
L1UTL tür se1ne treien Entscheidungen, sondern auch tür vieles, das Folge Se1-
er Entscheidungen 1ST. Das Prinzıp der alternatıven Möglıchkeıiten INUuUS$S

daher iın einer Weise modith7ziert werden, dass auch unfreıe Handlungen,
die auf treıe Entscheidungen moralısch zurückführbar sınd (moral LYACING),
einschliefit:

(PAPt) 1STt. 1LL1UI annn ZUuU. Zeitpunkt moralısch für elıne Handlung verantwortlich,
WCI11L (1) ZUuU. Zeitpunkt anders hatte handeln können der 2)’ auch WCI11IL bezüg-
ıch nıcht anders häatte handeln können, VOozI dem Zeitpunkt be1 eıner Handlung

anders hätte handeln können und WUSSTC, AaSss mıiıt eıner hinreichend hohen
Wahrscheinlichkeit führen wird, der 3)’ auch W CII 1€eSs nıcht WUSSTE, VOozr dem
Zeitpunkt VOo  b elıne Handlung H” ausführte, dıe ZUuUr Folge hatte, AaSS sıch dieses
Wiıssen nıcht ane1gnete, obwohl ZuLE CGründe hatte ylauben, AaSsSSs dieses Wıssen für
zukünfitige Handlungen moralısch relevant 1St.

Be1l dieser Dehinition zeıgt sıch aber eın grundlegendes Problem des restrikt1i-
Vec  - Libertarısmus: Wıe oll Ianl entscheıiden, ob i1ne langfristig verursachte
Handlung tatsächlich moralısch auf 1ne rühere Entscheidung zurückführ-
bar ist? Fın kontrataktıisches Kriıterium alleın reicht 1er sıcher nıcht aUS
Normalerweıse würde INa CH, ıch bın verantwortlich, WE ıch weılß,
dass i1ne estimmte Entscheidung diese und b  Jjene Folgen hat (beziehungs-

DF Veol Popper, D1e offene Gesellschaftt und ihre Feinde: Band 2, München 5200 f.:;
dersS., The Myth of Framewoaork. In Detfence of Ncience and Rationalıty, Abiıngdon 1994

A Veol Rahner, Ertahrungen des ‚e1stes und existenzıelle Entscheidung, 1n: DerysS., Schrit-
Len ZULXI Theologıe; Band X11 Theologıe ALLS Ertahrung des (7e1stes, Zürich u a. | 197/5, 41—53;

Metz, Freiheit als philosophisch-theologisches Grenzproblem, ın: /. etz/ W. Kern In A, f
Hyog.,), (zOtt ın Welt: Band 1, Freiburg Br. u a | 1964, 28/ —314 Hıer IL11LU5S jedoch auch erwähnt
werden, Aass Theologinnen und Theologen diese Grundoption häufig nıcht-Libertarısch deuten.

A Angenommen, ich habe heute einen Autountftall verursacht, hne Verkehrsregeln übertreten
und hne dıe Möglichkeıt, unmıttelbar VOL dem Untall LU diesen Untall verhın-
dern; dabeı wurde jemand schwer verletzt. Hatte iıch Stftentliche Verkehrsmuittel vewählt, ware der
Autountall nıcht veschehen. Ist dıe möglıche treıe Entscheidung, das AÄuto wählen, einıge
inuten /eıt SParLcCh, daher dıe Grundlage dafür, Aass ich moralısch verantwortlich bın? 1e1-
leicht dann, W CILIL iıch WUSSLE, Aass heute melne Fahrtüchtigkeit Krankheıt eingeschränkt ist”

381381

Freiheit – Gott – Verantwortung

Will ich meine Entscheidungen an vernünftigen Gründen ausrichten? Für 
Karl Popper beispielsweise besteht Freiheit genau in einer solchen Grund-
entscheidung.27 Theologisch kann diese Auffassung in Zusammenhang mit 
der Rede einer Fundamental- oder Grundoption – jeder Mensch treffe 
eine grundlegende Entscheidung für oder gegen Gott – in Zusammenhang 
gebracht werden.28 

5. Beschränkte Freiheit und Charakterformung

In der gemäßigt-voluntaristischen Konzeption wurde oben bereits gezeigt, 
dass der Mensch nicht unbedingt bei jeder einzelnen Handlung frei sein 
muss, um als frei zu gelten. Der Libertarier behauptet nur, dass es im Leben 
eines Menschen einige freie Entscheidungen geben muss, damit der Mensch 
als frei gilt, nicht aber, dass jede Handlung eines Menschen unmittelbar einer 
Entscheidung entspringt. Moralisch verantwortlich ist der Mensch aber nicht 
nur für seine freien Entscheidungen, sondern auch für vieles, das Folge sei-
ner Entscheidungen ist. Das Prinzip der alternativen Möglichkeiten muss 
daher in einer Weise modifi ziert werden, dass es auch unfreie Handlungen, 
die auf freie Entscheidungen moralisch zurückführbar sind (moral tracing), 
einschließt: 

(PAPt) S ist nur dann zum Zeitpunkt t moralisch für eine Handlung H verantwortlich, 
wenn S (1) zum Zeitpunkt t anders hätte handeln können oder (2), auch wenn S bezüg-
lich H nicht anders hätte handeln können, vor dem Zeitpunkt t bei einer Handlung 
H′ anders hätte handeln können und wusste, dass H′ mit einer hinreichend hohen 
Wahrscheinlichkeit zu H führen wird, oder (3), auch wenn S dies nicht wusste, vor dem 
Zeitpunkt von H′ eine Handlung H″ ausführte, die zur Folge hatte, dass S sich dieses 
Wissen nicht aneignete, obwohl S gute Gründe hatte zu glauben, dass dieses Wissen für 
zukünftige Handlungen moralisch relevant ist.

Bei dieser Defi nition zeigt sich aber ein grundlegendes Problem des restrikti-
ven Libertarismus: Wie soll man entscheiden, ob eine langfristig verursachte 
Handlung tatsächlich moralisch auf eine frühere Entscheidung zurückführ-
bar ist? Ein kontrafaktisches Kriterium allein reicht hier sicher nicht aus.29 
Normalerweise würde man sagen, ich bin verantwortlich, wenn ich weiß, 
dass eine bestimmte Entscheidung diese und jene Folgen hat (beziehungs-

27 Vgl. K. R. Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde; Band 2, München 51977, 320 f.; 
ders., The Myth of Framework. In Defence of Science and Rationality, Abingdon 1994.

28 Vgl. K. Rahner, Erfahrungen des Geistes und existenzielle Entscheidung, in: Ders., Schrif-
ten zur Theologie; Band XII: Theologie aus Erfahrung des Geistes, Zürich [u. a.] 1975, 41–53; 
J. B. Metz, Freiheit als philosophisch-theologisches Grenzproblem, in: J. B. Metz/W. Kern [u. a.] 
(Hgg.), Gott in Welt; Band 1, Freiburg i. Br. [u. a.] 1964, 287–314. Hier muss jedoch auch erwähnt 
werden, dass Theologinnen und Theologen diese Grundoption häufi g nicht-libertarisch deuten.

29 Angenommen, ich habe heute einen Autounfall verursacht, ohne Verkehrsregeln zu übertreten 
und ohne die Möglichkeit, unmittelbar vor dem Unfall etwas zu tun, um diesen Unfall zu verhin-
dern; dabei wurde jemand schwer verletzt. Hätte ich öffentliche Verkehrsmittel gewählt, wäre der 
Autounfall nicht geschehen. Ist die mögliche freie Entscheidung, das Auto zu wählen, um einige 
Minuten Zeit zu sparen, daher die Grundlage dafür, dass ich moralisch verantwortlich bin? Viel-
leicht dann, wenn ich wusste, dass heute meine Fahrtüchtigkeit wegen Krankheit eingeschränkt ist?
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welse Rısıken mıt sıch bringt, ZU. Beispiel Autotahren Alkoholein-
fluss). ben wurde bereıts erganzt, dass 1ne Person auch tür Geschehnisse
verantwortlich vemacht werden kann, die S1€ nıcht absehen konnte, aber hätte
absehen bönnen sollen (sogenannte LTAaCING of culpable INOTANCE). och
tührt diese Annahme nıcht einem ıntınıten Kegress? Denn hıer musste der
1mMm moralıschen Sinne Angeklagten die rage vestellt werden, S1€e sıch
denn die relevante Intormatıiıon nıcht angeeignet hatte. Fur diese Unterlas-
SUuNs annn S1€e L1UTL dann verantwortlich sein, WEn S1€e ZuLE Gründe hatte,
ylauben, dass diese Informatıion tür S1€e moralısch relevant 1ST. Meıstens 1St
das aber nıcht der Fall Fın welterer erwels auf schuldhattes Nıchtwissen
wüuürde 1er iın einen Regress führen ber möglicherweise siınd U die
Fälle relevant, ın denen WIr die Möglichkeit haben, uLnlLs 1ne Informatıon
anzueignen, dies aber unterlassen. Vielleicht 1st 1ine grundlegende Charak-
tereigenschaft elines Menschen, sıch solche Informatıon aneıgnen wollen
oder estimmten Anfragen mıt der Eıinstellung begegnen: „Das 111 ıch
Ar nıcht wı1issen!“ Wenn möglıch 1st, WI1€e der restriktive Libertarıer Robert

CC 500Kane 1mMm Sinne seiner „self-forming actl1ons annımmt, uUuLSeTEN Charakter
ınnerhalb definierter (Gsrenzen treı tormen, dann können WIr auch tür 11
die Dıinge verantwortlich sein, die N eliner VOLSCHOININCHECHN oder unterlas-

Charakterformung tolgen. uch 1er oilt natürlıch das Kriterium des
schuldhatten Nıchtwissens: Nur WEn ıch weıfß, dass estimmte Charakter-
tormen moralıschem Verhalten und andere unmoralıschem Verhalten
tühren, annn ıch tür eıgene charakterformende Handlungen verantwortlich
se1in doch eın solches Wıssen 1St zumındest ın ULNSerITeTr Kultur durch 1te-
ur, Medien un das so7z1ale Umifteld häufig gegeben.*'

Unter Einbeziehung der rage der Charakterformung schlägt Altred ele
tolgende Varıante tür das Prinzıp der alternatıven Möglichkeiten VOL:

(PAPh) 1ST 1LL1UI annn für iıhre Handlung ZUuU. Zeitpunkt moralısch verantwortlich,
WCI11IL (1) ZUuU. Zeitpunkt anders hatte handeln können der 2)’ selbst WCI11L ZUuU.

Zeitpunkt nıcht anders hatte handeln können, der psychologische Charakter, auf des-
CIl Grundlage handelt, celbst teilweiıse eın Produkt elıner der mehrerer trüherer
Handlungen 1St, be1 denen anders häatte handeln können.?*

30 Kane, Lıbertarianiısm, 1n: Fischer/R. Kane/I). Pereboom/M. VargasS, our Views
TrTee WIll, Malden 2007/, 5—453, „ T’hıs condıtion of Ultimate Responsıbility Des NOL requıre
that could ave one Oötherwıse (AP) tor ACT one of (ILLIE ()W] free wılls But 1ıt Des
requıre that could Aave one otherwiıse wıth rESDECL SOFTTLE ACTIS ın CILLE Dası 1ıfe hıstories by
which taormed (CILLIE PrEesCcNL characters. call these earlıer ACTIS by which taormed (CILLIE PrEesCcNL
characters ‚selt-tormıng actıngs”, SFAÄAS.”

Eıne solche Argumentationsstrategie findet sıch beı Holly Smuith. S1e entwirtt Beispieltälle für
moralısche Verantwortung nıcht-schuldhaften Nıchtwissens, beı denen ULMSCIC moralısche
Intution auf dıe Verantwortung für eınen bestimmten moralıschen Charakter zeıigt. Vel. Smith,
Non- Iracıng (‚ases of Culpable Iynorance, 1n: Criminal Law ancd Phiılosophy 5/2 (201 115—-146,
145 „Faılure NOotIcE Arl1ses trom full enough SEL of DErsSon S; Gr.| evaluatıve attıtudes
al the time that they adequately rEDrTESCHNL her moral personalıty. U ]ltımately, che 15 blamewor-
thy tor the evaluatıve attıtudes that underlıe her aılure notice.“

3 Mele/D. Robb, Rescuing Frankfurt-style (:  y iın PhRev 107 —1 109 (eiıgene
Übersetzung).
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weise Risiken mit sich bringt, zum Beispiel Autofahren unter Alkoholein-
fl uss). Oben wurde bereits ergänzt, dass eine Person auch für Geschehnisse 
verantwortlich gemacht werden kann, die sie nicht absehen konnte, aber hätte 
absehen können sollen (sogenannte tracing cases of culpable ignorance). Doch 
führt diese Annahme nicht zu einem infi niten Regress? Denn hier müsste der 
im moralischen Sinne Angeklagten die Frage gestellt werden, warum sie sich 
denn die relevante Information nicht angeeignet hatte. Für diese Unterlas-
sung kann sie nur dann verantwortlich sein, wenn sie gute Gründe hatte, zu 
glauben, dass diese Information für sie moralisch relevant ist. Meistens ist 
das aber nicht der Fall. Ein weiterer Verweis auf schuldhaftes Nichtwissen 
würde hier in einen Regress führen. Aber möglicherweise sind genau die 
Fälle relevant, in denen wir die Möglichkeit haben, uns eine Information 
anzueignen, dies aber unterlassen. Vielleicht ist es eine grundlegende Charak-
tereigenschaft eines Menschen, sich solche Information aneignen zu wollen 
oder bestimmten Anfragen mit der Einstellung zu begegnen: „Das will ich 
gar nicht wissen!“ Wenn es möglich ist, wie der restriktive Libertarier Robert 
Kane im Sinne seiner „self-forming actions“30 annimmt, unseren Charakter 
innerhalb defi nierter Grenzen frei zu formen, dann können wir auch für all 
die Dinge verantwortlich sein, die aus einer vorgenommenen oder unterlas-
senen Charakterformung folgen. Auch hier gilt natürlich das Kriterium des 
schuldhaften Nichtwissens: Nur wenn ich weiß, dass bestimmte Charakter-
formen zu moralischem Verhalten und andere zu unmoralischem Verhalten 
führen, kann ich für eigene charakterformende Handlungen verantwortlich 
sein – doch ein solches Wissen ist zumindest in unserer Kultur durch Lite-
ratur, Medien und das soziale Umfeld häufi g gegeben.31 

Unter Einbeziehung der Frage der Charakterformung schlägt Alfred Mele 
folgende Variante für das Prinzip der alternativen Möglichkeiten vor: 

(PAPh) S ist nur dann für ihre Handlung zum Zeitpunkt t moralisch verantwortlich, 
wenn (1) S zum Zeitpunkt t anders hätte handeln können oder (2), selbst wenn S zum 
Zeitpunkt t nicht anders hätte handeln können, der psychologische Charakter, auf des-
sen Grundlage S handelt, selbst teilweise ein Produkt einer oder mehrerer früherer 
Handlungen ist, bei denen S anders hätte handeln können.32 

30 R. Kane, Libertarianism, in: J. M. Fischer/R. Kane/D. Pereboom/M. Vargas, Four Views on 
Free Will, Malden 2007, 5–43, 14: „This condition of Ultimate Responsibility […] does not require 
that we could have done otherwise (AP) for every act done of our own free wills. But it does 
require that we could have done otherwise with respect to some acts in our past life histories by 
which we formed our present characters. I call these earlier acts by which we formed our present 
characters ‚self-forming actings‘, or SFAs.“

31 Eine solche Argumentationsstrategie fi ndet sich bei Holly Smith. Sie entwirft Beispielfälle für 
moralische Verantwortung trotz nicht-schuldhaften Nichtwissens, bei denen unsere moralische 
Intuition auf die Verantwortung für einen bestimmten moralischen Charakter zeigt. Vgl. H. Smith, 
Non-Tracing Cases of Culpable Ignorance, in: Criminal Law and Philosophy 5/2 (2011) 115–146, 
143: „Failure to notice arises […] from a full enough set of [… a person’s; J. Gr.] evaluative attitudes 
at the time that they adequately represent her moral personality. [… U]ltimately, she is blamewor-
thy for the evaluative attitudes that underlie her failure to notice.“

32 A. Mele/D. Robb, Rescuing Frankfurt-style cases, in: PhRev 107 (1998) 97–112, 109 (eigene 
Übersetzung).
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Unabhängig davon, WI1€e komplex dıe Ursachenkette VO Handlungen 1ST
un welche Handlungen auf welche treien Entscheidungen zurückgeführt
werden, I1US$S5 emnach velten: 1ıbt moralısche Verantwortung, mussen
eın oder mehrere letzte Gilieder der Verantwortungskette exıstieren, die nıcht
welılter auf i1ne andere Handlung oder Situation zurückgeführt werden kön-
DEnnn dies 1U Entscheidungen die Vernuntt, i1ne Wıssens-
aneıgnung oder tür ine estimmte Charakterformung siınd keıne Gründe
oder empiırisch zugänglichen Tatsachen können diese etzten Glieder erklä-
TEln Der Gebrauch VOoO Freiheit sel, WI1€ Uwe Meııxner ausdrückt, hausal
grundlos”, das gens ach den Worten Roderick Chisholms 0S i1ne Art
„unbewegter Beweger > Das heilst nıcht, dass INa  an die Frage, jemand

wıll, nıemals beantworten annn Meiıstens lassen sıch hiıer ZuLE Gründe
angeben, ZU. Beispiel estimmte Aspekte des Charakters oder (Jemutszu-
standes der Person. Es wırd zugestanden, dass cehr wen1ge UuLNSCTIET Entsche1i-
dungen tatsächlich treı sınd; beı allen untreien (oder 1Ur mıiıttelbar treıen)
Entscheidungen lässt sıch natuürlich eın Grund tür Handeln erfragen.
Als voluntarıstischer Libertarıer wırd I1a  n aber behaupten, dass be] jeder
(linearen oder verzweıgten) Kette VOoO Gründen, die als (Teil-)Ursachen
Handeln erklären, eın oder mehrere Glieder vorhanden sind, bel denen
oilt, dass Ianl keinen weıteren Grund tür das jeweılige Wollen angeben annn
iıne Person ll ıhre treie Entscheidung, weıl S1e diese treie Entscheidung 11l

Theologische Leitmotive

Die philosophischen Argumente für eiınen ADSCINCSSCHECI Freiheitsbegritt sınd
bereıits komplizıiert, doch 1m Dialog mıiıt Theologen werden weltere Leitmotive
ın die Auseinandersetzung eingebracht. Zurzeıt wırd i1ne intens1ıve Debatte
arüuber veführt wiırd, ob der Theismus celbst einen Grund tür die Ex1istenz
VO Wiıllenstreiheit darstellt beziehungsweise ob oläubige Menschen über-
haupt neutral über diese rage urteılen können (oder ob der Libertarısmus
1ne Folge VOo  am motivated reEASONINZ” darstellt). Manuel Vargas schreıbt hıerzu:

37 Aus diesem rund meınen viele Autoren, Aass der Libertarısmus eınen Dualısmus zwıschen
Korper und (zelst. ZULXI Folge hat. D1e Seele als Subjekt einer treiıen Handlung sel demnach nıcht Teıl
der physıkalıschen Wırklichkeıit, aber wırke ın die physıkalısche Wırklichkeit hıneın (Interaktionis-
MuS). Manche physıschen Ereignisse hätten eıne hınreichende nıchtphysische Ursache. Weder freıie
Handlungen sıch och das Subjekt treier Handlungen lıefßßen sıch physiologisch lokalısıeren.
Wenn Naturvorgange entweder determiniıstisch der zutällıg sınd, könne eine freıe Handlung eın
natürliches Phänomen se1In. Theorıen der Agenskausalıtät postulıeren deswegen e1ıne „SM1 gEeENEYIS
orm eines Handelnden, dıe sowohl ontologısch als auch konzeptionell nıcht auf ereigniskausale
Prozesse innerhal des Handelnden reduzıierbar ISt  6 (WU. Meıxner, Die Seele als natürlıche Instanz
der Freiheıit, 1n: (‚rone In A, f Hge.], ber dıe Seele, Berlın 2010, 3/1—3859, 379)

34 Chisholm, Human Freedom ancd the Self, 1n: WAatson (Ho.), Free WilL, New ork 2005,
26—3/, 32 „Each of US, when ACL, 1S priıme unmoaoved. In domgg what do,
ertaın Eevents happen, ancd nothıng (II1C CAaUSCcSs UuSs these Eevents happen.“

34 Vel. Vargas, The Runeberg Problem, in' Timpe/D. Speak Hyg.), TrTee W ancdl Theısm.
Connections, Contingencies, andl Concerns, New ork 2016, 27 —47
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Unabhängig davon, wie komplex die Ursachenkette von Handlungen ist 
und welche Handlungen auf welche freien Entscheidungen zurückgeführt 
werden, muss demnach gelten: Gibt es moralische Verantwortung, müssen 
ein oder mehrere letzte Glieder der Verantwortungskette existieren, die nicht 
weiter auf eine andere Handlung oder Situation zurückgeführt werden kön-
nen. Ob dies nun Entscheidungen gegen die Vernunft, gegen eine Wissens-
aneignung oder für eine bestimmte Charakterformung sind – keine Gründe 
oder empirisch zugänglichen Tatsachen können diese letzten Glieder erklä-
ren: Der Gebrauch von Freiheit sei, wie es Uwe Meixner ausdrückt, kausal 
grundlos33, das Agens nach den Worten Roderick Chisholms sogar eine Art 
„unbewegter Beweger“34. Das heißt nicht, dass man die Frage, warum jemand 
etwas will, niemals beantworten kann: Meistens lassen sich hier gute Gründe 
angeben, zum Beispiel bestimmte Aspekte des Charakters oder Gemütszu-
standes der Person. Es wird zugestanden, dass sehr wenige unserer Entschei-
dungen tatsächlich frei sind; bei allen unfreien (oder nur mittelbar freien) 
Entscheidungen lässt sich natürlich ein Grund für unser Handeln erfragen. 
Als voluntaristischer Libertarier wird man aber behaupten, dass bei jeder 
(linearen oder verzweigten) Kette von Gründen, die als (Teil-)Ursachen unser 
Handeln erklären, ein oder mehrere erste Glieder vorhanden sind, bei denen 
gilt, dass man keinen weiteren Grund für das jeweilige Wollen angeben kann. 
Eine Person will ihre freie Entscheidung, weil sie diese freie Entscheidung will. 

6. Theologische Leitmotive

Die philosophischen Argumente für einen angemessenen Freiheitsbegriff sind 
bereits kompliziert, doch im Dialog mit Theologen werden weitere Leitmotive 
in die Auseinandersetzung eingebracht. Zurzeit wird eine intensive Debatte 
darüber geführt wird, ob der Theismus selbst einen Grund für die Existenz 
von Willensfreiheit darstellt beziehungsweise ob gläubige Menschen über-
haupt neutral über diese Frage urteilen können (oder ob der Libertarismus 
eine Folge von motivated reasoning35 darstellt). Manuel Vargas schreibt hierzu: 

33 Aus diesem Grund meinen viele Autoren, dass der Libertarismus einen Dualismus zwischen 
Körper und Geist zur Folge hat. Die Seele als Subjekt einer freien Handlung sei demnach nicht Teil 
der physikalischen Wirklichkeit, aber wirke in die physikalische Wirklichkeit hinein (Interaktionis-
mus). Manche physischen Ereignisse hätten eine hinreichende nichtphysische Ursache. Weder freie 
Handlungen an sich noch das Subjekt freier Handlungen ließen sich physiologisch lokalisieren. 
Wenn Naturvorgänge entweder deterministisch oder zufällig sind, könne eine freie Handlung kein 
natürliches Phänomen sein. Theorien der Agenskausalität postulieren deswegen eine „sui generis 
Form eines Handelnden, die sowohl ontologisch als auch konzeptionell nicht auf ereigniskausale 
Prozesse innerhalb des Handelnden reduzierbar ist“ (U. Meixner, Die Seele als natürliche Instanz 
der Freiheit, in: K. Crone [u. a.] [Hgg.], Über die Seele, Berlin 2010, 371–389, 379).

34 R. Chisholm, Human Freedom and the Self, in: G. Watson (Hg.), Free Will, New York 2003, 
26–37, 32: „Each of us, when we act, is a prime mover unmoved. In doing what we do, we cause 
certain events to happen, and nothing – or no one – causes us to cause these events to happen.“

35 Vgl. M. Vargas, The Runeberg Problem, in: K. Timpe/D. Speak (Hgg.), Free Will and Theism. 
Connections, Contingencies, and Concerns, New York 2016, 27–47.
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disproportionate number perhaps CVCIL IMNOST lıbertarıians AIC rel1g10uUs and,
especlally, Christian. SUSPECL would also learn that the overwhelming majorıty ot
compatıbilısts AIC atheist agnostic. Though O1ILC might be lıbertarıan who 1s
relig10us ]’ veligi0us Ehertarian 1n 15 O1ILC who, antecedent and perhaps
independent ot phılosophical INqUIrY, 15 commıtted SIrong beliıef 1n particular
dıvıne moral order that requires strong notion ot human treedom.“®

AÄAm einfachsten 1ST dieser Zusammenhang iın Verbindung mıt (C) der Forde-
LUNS ach eliner Erklärung moralıscher Verantwortung un der Ex1istenz des
Bosen herzustellen: Wer (3JoOtt ylaubt, hat ine hohe Wahrscheinlichkeıit,

die Ex1stenz objektiver moralıscher Normen un: dıe Mögliıchkeıit des
schuldhatten Zuwıiıderhandelns diese Normen und iın Folge auch
gerechte Bestratung) ylauben; 1ine solche Schuldtähigkeıt die Fähig-
eıt VOLAUS, sıch tür oder ıne unmoralısche Handlung entscheıiden
können.?” Vargas lendet aber AalUsS, dass auch viele Theisten x1bt, die N

anderen Gründen tür einen estimmten Freiheitsbegriff argumentieren, die
ar ın einem estimmten Verständnıiıs VOo menschlicher Freiheit i1ne Getahr
tür den Glauben beziehungsweise estimmte yöttliche Eigenschaften csehen.
Am bekanntesten 1St 1er der Versuch, die yöttliche Souveränıtät und AIl-
macht gyegenüber menschlicher Freiheit bewahren. Menschliche Freıiheit
MUSSEe vedacht werden, dass S1€e nıcht ın einem Konkurrenzverhältnıis
yöttlicher Freiheit stehe.5

Dieser Konflikt zwıischen der Macht (sJottes un der Macht des Menschen
zeıgt sıch beım Problem der Ex1istenz des moralısch Bosen. Gerade beım
Theodizee-Problem wırd häufig aut eın ZEWI1SSES Konkurrenzverhältnis ZWI1-
schen yöttlicher unı menschlicher Freıiheit verwliesen. Nur WE echte
moralısche Verantwortung o1bt, annn erklärt werden, WI1€e das OSse ex1istlieren
kann, ohne ın einen ontologischen Dualismus vertallen oder die Allgüte

16 VargasS, Liıbertarianısm andl Skepticısm about Tree Wl Some Arguments agalnst Both,
iın Philosophical Topıcs 572 4053—426, 4A08 Diese Einschätzung wurde 1m Hınblick auf DIEO-
tessionelle Philosophinnen un Philosophen VOo. einer LICLLCI CI Studie empiırısch tundıert, vel

DBourget/D. Chalmers, What do Philosophers Belıeve?, iın PhSt 1/0 465—500 T heıismus
und Libertarısmus wliesen e1ıne vergleichsweise hohe Korrelatıon V (). 385 auft.

37 Vel. Timpe/D. SDeak, Introduction, 1' [Iies. Hyg.), Tree Wıll and Theıism, 1—26, Tımpe
und Speak verweıisen aufßerdem darauf, Aass jede V (zOtt verhängte Stratfe für moralısche der
relız1Öse Vertehlungen für dıe melsten christliıchen Philosophen LLUTE der Voraussetzung des
Libertarısmus mıt (zottes moralıscher Pertektion vereinbar ISE.

18 ach arl Rahner und Jürgen Werbick dart menschliche Freiheit nıcht ın Kaonkurrenz
yöttlicher (C3nade vedacht werden. Es SEl das Gegenteıil der Fall: Je treier der Mensch sel, desto
stärker wırke (zottes (CInade (Proportionalitätsthese). Veol Rahner, Grundkurs des C3laubens.
Einführung ın den Begriff des Christentums, Freiburg Br. u a | SE 1: . Werbick, „Zur
Freiheit hat UL1I1S Christus befreıit“ (Gal 5,1) Martın Luthers Einspruch Erasmus’ „Dia-
trıbe de lıbero arbıtrıo“ und W A einer theologıischen Theorıie der Freiheıit heute denken
o1bt, 1n: Böhnke In a. / Hyog.), Freiheit (zottes und der Menschen, Regensburg 2006, 41—69%;
Kı- Menke, Thesen ZULI Christologie des Bıttgebets, 1n: Strzet (Hy.), Hıltt beten? Schwier1g-
keıten mıt dem Bıttgebet, Freiburg Br u . | 2010, DA „Weıl (zOtt Liebe 1ST. J; 1ST. seın Wırken ın
der Welt Ermöglichung VO  — wırklıcher, selbstbestimmter Freiheit. SO erklärt sıch die vordergründıg
Daradoxe Beobachtung, Aass (zottes Wırken ın der Welt und das Wırken se1iner Geschöpte sıch
dırekt. proportional zueiınander verhalten. Je treier bzw. eigenwirksamer eın Geschöpf ISt, 11150
mehr 1ST. CS Ausdruck V (zoOttes Wırken.“
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[…] a disproportionate number – perhaps even most – libertarians are religious and, 
especially, Christian. I suspect we would also learn that the overwhelming majority of 
compatibilists are atheist or agnostic. […] Though one might be a libertarian who is 
religious […], a religious libertarian in my sense is one who, antecedent to and perhaps 
independent of philosophical inquiry, is committed to a strong belief in a particular 
divine moral order that requires a strong notion of human freedom.36 

Am einfachsten ist dieser Zusammenhang in Verbindung mit (c) – der Forde-
rung nach einer Erklärung moralischer Verantwortung und der Existenz des 
Bösen – herzustellen: Wer an Gott glaubt, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, 
an die Existenz objektiver moralischer Normen und die Möglichkeit des 
schuldhaften Zuwiderhandelns gegen diese Normen (und in Folge auch an 
gerechte Bestrafung) zu glauben; eine solche Schuldfähigkeit setzt die Fähig-
keit voraus, sich für oder gegen eine unmoralische Handlung entscheiden zu 
können.37 Vargas blendet aber aus, dass es auch viele Theisten gibt, die aus 
anderen Gründen für einen bestimmten Freiheitsbegriff argumentieren, die 
gar in einem bestimmten Verständnis von menschlicher Freiheit eine Gefahr 
für den Glauben beziehungsweise bestimmte göttliche Eigenschaften sehen. 
Am bekanntesten ist hier der Versuch, die göttliche Souveränität und All-
macht gegenüber menschlicher Freiheit zu bewahren. Menschliche Freiheit 
müsse so gedacht werden, dass sie nicht in einem Konkurrenzverhältnis zu 
göttlicher Freiheit stehe.38 

Dieser Konfl ikt zwischen der Macht Gottes und der Macht des Menschen 
zeigt sich beim Problem der Existenz des moralisch Bösen. Gerade beim 
Theodizee-Problem wird häufi g auf ein gewisses Konkurrenzverhältnis zwi-
schen göttlicher und menschlicher Freiheit verwiesen. Nur wenn es echte 
moralische Verantwortung gibt, kann erklärt werden, wie das Böse existieren 
kann, ohne in einen ontologischen Dualismus zu verfallen oder die Allgüte 

36 M. Vargas, Libertarianism and Skepticism about Free Will: Some Arguments against Both, 
in: Philosophical Topics 32 (2004) 403–426, 408. Diese Einschätzung wurde im Hinblick auf pro-
fessionelle Philosophinnen und Philosophen von einer neueren Studie empirisch fundiert, vgl. 
D. Bourget/D. Chalmers, What do Philosophers Believe?, in: PhSt 170 (2014) 465–500. Theismus 
und Libertarismus wiesen eine vergleichsweise hohe Korrelation von r = 0.385 auf.

37 Vgl. K. Timpe/D. Speak, Introduction, in: Dies. (Hgg.), Free Will and Theism, 1–26, 7 f. Timpe 
und Speak verweisen außerdem darauf, dass jede von Gott verhängte Strafe für moralische oder 
religiöse Verfehlungen für die meisten christlichen Philosophen nur unter der Voraussetzung des 
Libertarismus mit Gottes moralischer Perfektion vereinbar ist.

38 Nach Karl Rahner und Jürgen Werbick darf menschliche Freiheit nicht in Konkurrenz zu 
göttlicher Gnade gedacht werden. Es sei sogar das Gegenteil der Fall: Je freier der Mensch sei, desto 
stärker wirke Gottes Gnade (Proportionalitätsthese). Vgl. K. Rahner, Grundkurs des Glaubens. 
Einführung in den Begriff des Christentums, Freiburg i. Br. [u. a.] 81997, 86 f.; J. Werbick, „Zur 
Freiheit hat uns Christus befreit“ (Gal 5,1). Martin Luthers Einspruch gegen Erasmus’ „Dia-
tribe de libero arbitrio“ – und was er einer theologischen Theorie der Freiheit heute zu denken 
gibt, in: M. Böhnke [u. a.] (Hgg.), Freiheit Gottes und der Menschen, Regensburg 2006, 41–69; 
K.-H. Menke, Thesen zur Christologie des Bittgebets, in: M. Striet (Hg.), Hilft beten? Schwierig-
keiten mit dem Bittgebet, Freiburg i. Br. [u. a.] 2010, 92: „Weil Gott Liebe ist […], ist sein Wirken in 
der Welt Ermöglichung von wirklicher, selbstbestimmter Freiheit. So erklärt sich die vordergründig 
paradoxe Beobachtung, dass Gottes Wirken in der Welt und das Wirken seiner Geschöpfe sich 
direkt proportional zueinander verhalten. Je freier bzw. eigenwirksamer ein Geschöpf ist, umso 
mehr ist es Ausdruck von Gottes Wirken.“
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(sJottes aufzugeben. Der Rekurs auf lıbertarısche Wıillenstreiheıit 1St daher ın
der Theodizee unverzichtbar: Be1l der free [} defense wırd argumentiert,
dass (sJott das Ose iın auf nımmt, da dessen Mögliıchkeıit eın notwendiger
Begleitumstand der Ex1istenz lıbertarıscher Freıiheit 1St, die wıederum NOTL-

wendiıg 1St, eın och höheres (zut (Liebe, treier Glaube) ermöglıchen,
das ohne die Ex1istenz VOo Freiheıt nıcht oder nıcht iın gleichem afße erreich-
bar ware. Nur Se1 die Allgüte (Jottes und die Ex1istenz des moralısch Bosen
vereinbar. uch ıne möglıche Bestratung des Menschen durch (3JoOtt 1St L1UTL

mıiıt der Annahme der (zute un Gerechtigkeit (Jottes vereinbar, WEln der
Mensch moralısch verantwortlich 1St tür die Taten (oder die Verweigerung
des Glaubens), tür die bestraftt wırd.

FKınıge Argumente schließen ALUS dem Gottesbegriff beziehungsweise
estimmten Eigenschaften (Jottes aber auch auf dıe Unmöglichkeıit eines
lıbertarıschen Freiheitsbegriffs. Beispielsweise wırd argumentıiert, dass die
Allmacht oder das Allwıssen (sottes mıiıt eliner solchen Auffassung unverein-
bar 1ST. Wenn ıch mich (sottes Wıllen entscheıiden kann, wüuürde dies
heıißen, dass (3Jott nıcht die Macht hat, seinen Wıllen umzusetzen.?” Auft diese
Argumente all hıer nıcht 1m Detaıil eingegangen werden. Viele Theologinnen
un Theologen vehen davon AalUsS, dass eın lıbertarıscher Freiheitsbegriff LAL-
sachlich Modithkationen des Gottesbegriffs tühren INuUS$S beziehungsweise
zumındest alternatıven Deutungen VOoO Allmacht, Allwissen und Souverä-
nıtät. DIe entscheidende rage dabel 1ISt. Was siınd die Prioritäten? Wenn die
Wıirklichkeit lıbertarıscher Freiheit und die damıt wahrscheinlich verbun-
dene Aufrechterhaltung der Allgüte Gottes) wichtiger 1St als ine estimmte
philosophische oder otfenbarte Gotteskonzeption, dann 1St INanl auch bereıt,
manche Eigenschaften (sJottes anders deuten oder Ö aufzugeben. IDIE
Alternative: Wenn die Aufrechterhaltung aller relevanten Krıterien wichtiger
1St als eın logisch konsistenter Gottesbegriftf, dann 1St Ianl auch bereıt, das
Nıchtwiderspruchsprinzıp bezüglıch der ede VOoO (s3oOtt auftzuweichen oder
dıe Möglıchkeıit der ede VO (sJott W1€e ın der negatıven Theologie stark
einzuschränken.

Streben WIr allerdings ach einem konsıistenten Gottesbegriff Aut-
rechterhaltung der Allgüte (Jottes und der Annahme lıbertarıscher menschli-
cher Freıiheıit, mussen andere yöttliche Eigenschaften (wıe Allmacht, Allwis-
senheıt un Souveränıtät) auf den Prütstand vestellt werden.“° Es oibt einıge
Allmachts-Definitionen, die nıcht iın Konflikt mıt menschlicher Freiheit

30 Kritiker des CO{tenen Theismus werten dessen Anhängern häufig VOlL, dıe Souveränıtät (zoOttes
untermınıeren. Oftene Theısten, dıe WwI1€e eın yrofßer Teıl der katholischen Tradıtion dıe Fähig-

elr des Menschen betonen, sıch (zOtt entscheıden können, ENLSEPCNECN hıer, Souveränıtät
dürte nıcht ın dem Sınne verstanden werden, Aass der eigene Wılle notwendigerweise UMSESCLZL
werden IL1LUSS Veol (zrössl, D1e Freiheit des Menschen als Rısıka (zoOttes. Der (O)fitene T heıismus
als Konzeption der VereinbarkeıtV yöttlıcher Allwıssenheıit und menschlicher Freiheıt, unster
2015, 179264

40} Veol Marschler/ Th. Schärt! Hyog.), Eigenschaften (zoOttes. Fın CGespräch zwıschen C-
matıscher Theologıe und analytıscher Philosophie, unster AM015
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Gottes aufzugeben. Der Rekurs auf libertarische Willensfreiheit ist daher in 
der Theodizee unverzichtbar: Bei der free will defense wird argumentiert, 
dass Gott das Böse in Kauf nimmt, da dessen Möglichkeit ein notwendiger 
Begleitumstand der Existenz libertarischer Freiheit ist, die wiederum not-
wendig ist, um ein noch höheres Gut (Liebe, freier Glaube) zu ermöglichen, 
das ohne die Existenz von Freiheit nicht oder nicht in gleichem Maße erreich-
bar wäre. Nur so sei die Allgüte Gottes und die Existenz des moralisch Bösen 
vereinbar. Auch eine mögliche Bestrafung des Menschen durch Gott ist nur 
mit der Annahme der Güte und Gerechtigkeit Gottes vereinbar, wenn der 
Mensch moralisch verantwortlich ist für die Taten (oder die Verweigerung 
des Glaubens), für die er bestraft wird. 

Einige Argumente schließen aus dem Gottesbegriff beziehungsweise 
bestimmten Eigenschaften Gottes aber auch auf die Unmöglichkeit eines 
libertarischen Freiheitsbegriffs. Beispielsweise wird argumentiert, dass die 
Allmacht oder das Allwissen Gottes mit einer solchen Auffassung unverein-
bar ist. Wenn ich mich gegen Gottes Willen entscheiden kann, würde dies 
heißen, dass Gott nicht die Macht hat, seinen Willen umzusetzen.39 Auf diese 
Argumente soll hier nicht im Detail eingegangen werden. Viele Theologinnen 
und Theologen gehen davon aus, dass ein libertarischer Freiheitsbegriff tat-
sächlich zu Modifi kationen des Gottesbegriffs führen muss beziehungsweise 
zumindest zu alternativen Deutungen von Allmacht, Allwissen und Souverä-
nität. Die entscheidende Frage dabei ist: Was sind die Prioritäten? Wenn die 
Wirklichkeit libertarischer Freiheit (und die damit wahrscheinlich verbun-
dene Aufrechterhaltung der Allgüte Gottes) wichtiger ist als eine bestimmte 
philosophische oder offenbarte Gotteskonzeption, dann ist man auch bereit, 
manche Eigenschaften Gottes anders zu deuten oder sogar aufzugeben. Die 
Alternative: Wenn die Aufrechterhaltung aller relevanten Kriterien wichtiger 
ist als ein logisch konsistenter Gottesbegriff, dann ist man auch bereit, das 
Nichtwiderspruchsprinzip bezüglich der Rede von Gott aufzuweichen oder 
die Möglichkeit der Rede von Gott wie in der negativen Theologie stark 
einzuschränken. 

Streben wir allerdings nach einem konsistenten Gottesbegriff unter Auf-
rechterhaltung der Allgüte Gottes und der Annahme libertarischer menschli-
cher Freiheit, müssen andere göttliche Eigenschaften (wie Allmacht, Allwis-
senheit und Souveränität) auf den Prüfstand gestellt werden.40 Es gibt einige 
Allmachts-Defi nitionen, die nicht in Konfl ikt mit menschlicher Freiheit 

39 Kritiker des Offenen Theismus werfen dessen Anhängern häufi g vor, die Souveränität Gottes 
zu unterminieren. Offene Theisten, die wie ein großer Teil der katholischen Tradition die Fähig-
keit des Menschen betonen, sich gegen Gott entscheiden zu können, entgegnen hier, Souveränität 
dürfe nicht in dem Sinne verstanden werden, dass der eigene Wille notwendigerweise umgesetzt 
werden muss. Vgl. J. Grössl, Die Freiheit des Menschen als Risiko Gottes. Der Offene Theismus 
als Konzeption der Vereinbarkeit von göttlicher Allwissenheit und menschlicher Freiheit, Münster 
2015, 179–264.

40 Vgl. Th. Marschler/Th. Schärtl (Hgg.), Eigenschaften Gottes. Ein Gespräch zwischen syste-
matischer Theologie und analytischer Philosophie, Münster 2015.
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stehen (wıe ZU. Beispiel die Auffassung, dass (3JoOtt durch selne Allmacht
selne Allmacht temporar einschränken kann“'); oibt Allwıissenheits-Dehi-
nıtıonen, ach denen (zott dıe treien Handlungen VO Personen nıcht 1mM
Voraus kennen annn (wıe 1mM Oftenen Theıismus) oder ach denen (sottes
zeitliches oder ew1ges Wıssen treie Handlungen VOoO den Entscheidungen
treıer Personen abhängt.“

IDIE yöttliche Eigenschaft der moralıschen Perfektion tührt nıcht L1UTL

eliner Herausforderung ınnerhalb des Theodizee-Problems, S1€e betritft auch
die Vorstellung yöttlicher Freiheit: Wenn (3JoOtt PCI definıtionem eın ın Jeg-  b
lıcher Hınsıcht pertektes Wesen 1st, MUSSEe ıhm Freıiheit 1mMm höchsten Sinne
zugesprochen werden; daher könne der Voraussetzung moralıscher
Pertektion (sottes Freiheit nıcht 1mM Sinne eliner W.ahlfreiheit vedacht WOCI-

den. Gerade iın moralıscher Hınsıcht SEe1 dies wichtig: Wenn (Jott die Freiheit
hätte sündıgen, WwAare selne moralısche Pertektion nıcht mehr vewahrt.““
Obwohl (ott dıe WYahltreiheit bezüglich unmoralıscher Handlungen AUS

Gründen abgesprochen wırd, wırd ın ezug auf die Schöpfung diese
W.ahlfreiheit häufig vertreten IDIE Schöpfung 1St deswegen kontingent, weıl
(Jott sich auch hätte entscheiden können, S1€e nıcht oder anders erschatten:
„| M Jost estern theists thınk that God could Aave refraıned trom creating
simplicıter.  45 Diese Auffassung entspricht auch der römiısch-katholischen
Glaubenslehre.*6 Selbst WEn mıt Leıibniz ADNSCHOTL wırd, (Jott MUSSTE
die beste aller möglıchen Welten erschatften, oilt dies zunächst einmal 1Ur

dann, WEn sıch tatsächlich entscheıidet, i1ne Welt erschatfen auch
WE Fortführungen dieser Theorie x1bt, nach der (Jott die Welt erschatfen
MUSSTE, weıl besser 1St, dass ıne Welt x1bt, als dass keıne Welt o1bt.”

Vel. hıerzu Th Oord, The Uncontrolling Love of God An UOpen and Relational CCOUNLT
of Provıdence, Owners (jrove 2015

4} Fur eınen UÜberblick ber möglıche Poasıtionen vel Stumpf/(G. ASSECY/ f. (zrössl, Czöttliches
Vorherwissen und menschliche Freiheıt. Beıträge ALLS der aktuellen analytıschen Religionsphilo-
sophıe, Stuttgart 2015

47 Vel KROowWwWe, Can CGod be Iree?, Oxtord M0O04
44 SO schlief(it Jesse Couenhoven V (zottes moralıschen Eigenschaften auf eınen intel-

lektualıistischen Freiheitsbegriutf: „Un the tradıtional Christian VIEW, the iımmutable treedom of
the iımmanent Trmity Des N OL AD DCAI requıre permıit the ‚volıtionalıst control‘ of reflectıve
self-determination based intentional cho1lces. .‚Odl’s NECESSaL Y perfections AL N OL subject

volıtional ACT, and (30T 1s NOL praiseworthy because of such ACL. 14 the tradıtional
CGod be paradızm of treedom who 15 MOSL worthy of praise, the tracdıtional ctheıst has
LCASUINL challenge volıtıonalısm [LE the thesıs that praise blame requires free choice: Gr |”

Couenhoven, The Problem of .‚Odl’s Immutable Freedom, 1n: Timpe/Speak Hgg.), Tree Wl
ancd Theısm, 294—5312, 303)

45 Leftow, Eternity, 1n: Talıaferro/P Draper/Ph. HINN Hgog.), Companıon Phı-
losophy of Religion, West SUSsSSsSexXx 2010, 2/85—-254, 2851

46 Im Ersten Vatıkanıschen Konzıl wurde dıe Lehre VO: der treien Schöpftung testgehalten:
„Wer SaRl, (zOtt habe nıcht durch se1iınen V jeder Notwendigkeıit treiıen Wıllen, sondern
notwendig veschaften, WwI1€e sıch selbst notwendig lıebt J; der sel mıt dem Anathema belegt“

A / Vel YAdAY, Creation, World-Actualization, ancd ‚OC’s Cho1ice mong Possıble Worlds,
ın Philosophy ( OmMpass 854-87/2:; Warnwright, Jonathan Edwards, William Kowe, ancdl
the Necessıty of Creation, 1n: Jordan/D. Howard-Snyder Hgg.), Faıth, Freedom, andl Ratıo-

386

Johannes Grössl

386

stehen (wie zum Beispiel die Auffassung, dass Gott durch seine Allmacht 
seine Allmacht temporär einschränken kann41); es gibt Allwissenheits-Defi -
nitionen, nach denen Gott die freien Handlungen von Personen nicht im 
Voraus kennen kann (wie im Offenen Theismus) oder nach denen Gottes 
zeitliches oder ewiges Wissen um freie Handlungen von den Entscheidungen 
freier Personen abhängt.42 

Die göttliche Eigenschaft der moralischen Perfektion führt nicht nur zu 
einer Herausforderung innerhalb des Theodizee-Problems, sie betrifft auch 
die Vorstellung göttlicher Freiheit: Wenn Gott per defi nitionem ein in jeg-
licher Hinsicht perfektes Wesen ist, müsse ihm Freiheit im höchsten Sinne 
zugesprochen werden; daher könne unter der Voraussetzung moralischer 
Perfektion Gottes Freiheit nicht im Sinne einer Wahlfreiheit gedacht wer-
den.43 Gerade in moralischer Hinsicht sei dies wichtig: Wenn Gott die Freiheit 
hätte zu sündigen, wäre seine moralische Perfektion nicht mehr gewahrt.44 
Obwohl Gott die Wahlfreiheit bezüglich unmoralischer Handlungen aus 
guten Gründen abgesprochen wird, wird in Bezug auf die Schöpfung diese 
Wahlfreiheit häufi g vertreten: Die Schöpfung ist deswegen kontingent, weil 
Gott sich auch hätte entscheiden können, sie nicht oder anders zu erschaffen: 
„[M]ost Western theists think that God could have refrained from creating 
simpliciter.“45 Diese Auffassung entspricht auch der römisch-katholischen 
Glaubenslehre.46 Selbst wenn mit Leibniz angenommen wird, Gott musste 
die beste aller möglichen Welten erschaffen, gilt dies zunächst einmal nur 
dann, wenn er sich tatsächlich entscheidet, eine Welt zu erschaffen – auch 
wenn es Fortführungen dieser Theorie gibt, nach der Gott die Welt erschaffen 
musste, weil es besser ist, dass es eine Welt gibt, als dass es keine Welt gibt.47 

41 Vgl. hierzu z. B. Th. Oord, The Uncontrolling Love of God. An Open and Relational Account 
of Providence, Downers Grove 2015.

42 Für einen Überblick über mögliche Positionen vgl. E. Stump/G. Gasser/J. Grössl, Göttliches 
Vorherwissen und menschliche Freiheit. Beiträge aus der aktuellen analytischen Religionsphilo-
sophie, Stuttgart 2015.

43 Vgl. W. Rowe, Can God be free?, Oxford 2004.
44 So schließt z. B. Jesse Couenhoven von Gottes moralischen Eigenschaften auf einen intel-

lektualistischen Freiheitsbegriff: „On the traditional Christian view, the immutable freedom of 
the immanent Trinity does not appear to require or permit the ‚volitionalist control‘ of refl ective 
self-determination based on intentional choices. […] God’s necessary perfections are not subject 
to a volitional act, and Got is not praiseworthy because of such an act. If […] the traditional 
God seems to be a paradigm of freedom who is most worthy of praise, the traditional theist has 
reason to challenge volitionalism [i.e. the thesis that praise or blame requires free choice; J. Gr.]“ 
(J. Couenhoven, The Problem of God’s Immutable Freedom, in: Timpe/Speak (Hgg.), Free Will 
and Theism, 294–312, 303).

45 B. Leftow, Eternity, in: Ch. Taliaferro/P. Draper/Ph. L. Quinn (Hgg.), A Companion to Phi -
lo sophy of Religion, West Sussex 2010, 278–284, 281.

46 Im Ersten Vatikanischen Konzil wurde die Lehre von der freien Schöpfung festgehalten: 
„Wer […] sagt, Gott habe nicht durch seinen von jeder Notwendigkeit freien Willen, sondern so 
notwendig geschaffen, wie er sich selbst notwendig liebt […], der sei mit dem Anathema belegt“ 
(DH 3025).

47 Vgl. K. Kraay, Creation, World-Actualization, and God’s Choice Among Possible Worlds, 
in: Philosophy Compass 3 (2008) 854–872; W. Wainwright, Jonathan Edwards, William Rowe, and 
the Necessity of Creation, in: J. Jordan/D. Howard-Snyder (Hgg.), Faith, Freedom, and Ratio-
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Zusammentassend lassen sıch 1U dıe folgenden Anlıegen herauslesen:
Freiheit mMUsse vedacht werden, dass

(d) adurch die Freiheit (sJottes nıcht beschnitten,
(e) die moralısche Pertektion (sJottes nıcht beeinträchtigt wırd und
(f) eın solcher Freiheitsbegrift, WE autf (jott angewandt wiırd, nıcht

eliner metaphysısch notwendiıgen Ex1istenz der Welt tührt und damıt
die ontologische Dıitferenz zwıischen Schöpfer und Geschöpt aufhebt).

Manchmal wırd zusätzlıch die Vereinbarkeıt mıt anderen tradıtionell vertre-

Gotteseigenschaften gefordert w1€e ZU Beispiel (sottes Eintachheit
und Unveränderlıichkeıt, doch diese weıtreichende Problematık oll hıer ND

veklammert werden. uch oibt Theologinnen und Theologen, die jegliche
Ahnlichkeit VO menschlicher und yöttlicher Freiheit ablehnen, W aS dazu
tührt, dass S1€e ablehnen, die theologischen Freiheitskriterien heranzu7zıle-
hen, menschliche Freıiheit explizıeren.”

Schlieflich oibt theologıs che Einflüsse aut die Bestimmung des Freiheits-
begriffs nıcht LLUL Verwels aut die Natur (ottes, sondern auch
Verwels aut die theologisch bestimmte Natur des Menschen; eın solcher Fın-
Uuss annn treıliıch wıederum Auswirkungen aut das Verständnıis yöttlicher
Freiheit haben Wenn W.ahlfreiheit eın konstitutives Merkmal des Mensch-/
Personselins se1in soll, könnte dies iımplızıeren, dass Menschen iın ıhren ersten
und manchmal iın ıhren etzten Lebensjahren nıcht 1mMm eigentlichen Sinne als
Menschen/Personen velten wuürden eın ethisches Problem, dem zumındest
1mMm Falle der trühen Lebensjahre mıt einem Potentialitätsargument begegnet
werden kann.* Aufßerdem tührt essentielle WY.ahlfreiheit ZUur Unmögliıchkeıit
einer ew1gen Seligkeıt: Spätestens 1mMm Hımmel mussten Personen die Fähigkeıt
verloren haben, Böses tun vehörte moralısche W.ahlfreiheit essentiell ZU.

Menschseın, könnte 1mMm Hımmel daher keine Menschen geben.“”“ Letztlich
annn spezıell VO chrıistlichen Theologen auch die Menschwerdung (sottes
angeführt werden: WAar lässt sıch die VO Hebräerbrieft inspırıerte chalcedo-
nısche Definition „1N allem UL1$5 ogleich außer der Sunde“ auch als blofte Sun-

nalıty. Philosophy of Religion Today, Lanham 1996, 119—-135, 127 „Edwards’s SYSLEM doesn’t Just
entauıl that CGod MUSL Crealie SOI worlel other. It entaıls that He MUSL Crealie thıs ()I114  (D For CGod
necessarıly D“es what 15 ‚fıttest ancd est He MUSL therefore Creaie the est possıble world.
He 1S nonetheless free ın the that He 15 of alternatıves (the of possıble worlds),
has the abılıty actualıze ALLV of them, 15 neıther forced, constraiıned, LLOTL influenced by ALLV
other being, ancd Des precısely what He wıshes.“

1A8 Hıer wırcd melst dıe Analogielehre herangezogen, ach der auch e1m Freiheitsbegriff oilt, AaSsSSs
(zottes und menschliche Freiheit ın vielerleı Hınsıcht unähnlich Sınd. Möglicherweise IST. (zottes
Freiheit nıcht-Libertarısch (V. beı moralısch relevanten Entscheidungen scheıint 1€e8s ALLS (zottes
moralıscher Pertektion tolgen), aber menschliche Freiheıit lıbertarısch. Vel eb „Compatıbilist
NOotLONSs of treedom AIC LLLOIC plausıble wıth rESDECL CGod than creatures.“”

40 Sa schreıbt Kant ın seiner Anthropologıie, des Menschen techniısche, pragmatısche und LL1OIA-
lısche Anlage lasse ıhn „VOIN anderen FErdbewaohnern charakterıistisch unterscheiden“ (L. Kant,
Anthropologıe ın pragmatıscher Hınsıcht, VIL, 321

5(} Veol Iimpe/T. Pawl, Incompatıbilısm, Sin, ancd Tree WIll ın Heaven, iın FaPh 76
398419
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Zusammenfassend lassen sich nun die folgenden Anliegen herauslesen: 
Freiheit müsse so gedacht werden, dass 

(d)  dadurch die Freiheit Gottes nicht beschnitten, 
(e)  die moralische Perfektion Gottes nicht beeinträchtigt wird und 
(f)  ein solcher Freiheitsbegriff, wenn er auf Gott angewandt wird, nicht zu 

einer metaphysisch notwendigen Existenz der Welt führt (und damit 
die ontologische Differenz zwischen Schöpfer und Geschöpf aufhebt). 

Manchmal wird zusätzlich die Vereinbarkeit mit anderen traditionell vertre-
tenen Gotteseigenschaften gefordert wie zum Beispiel Gottes Einfachheit 
und Unveränderlichkeit, doch diese weitreichende Problematik soll hier aus-
geklammert werden. Auch gibt es Theologinnen und Theologen, die jegliche 
Ähnlichkeit von menschlicher und göttlicher Freiheit ablehnen, was dazu 
führt, dass sie es ablehnen, die theologischen Freiheitskriterien heranzuzie-
hen, um menschliche Freiheit zu explizieren.48 

Schließlich gibt es theologische Einfl üsse auf die Bestimmung des Freiheits-
begriffs nicht nur unter Verweis auf die Natur Gottes, sondern auch unter 
Verweis auf die theologisch bestimmte Natur des Menschen; ein solcher Ein-
fl uss kann freilich wiederum Auswirkungen auf das Verständnis göttlicher 
Freiheit haben. Wenn Wahlfreiheit ein konstitutives Merkmal des Mensch-/
Personseins sein soll, könnte dies implizieren, dass Menschen in ihren ersten 
und manchmal in ihren letzten Lebensjahren nicht im eigentlichen Sinne als 
Menschen/Personen gelten würden – ein ethisches Problem, dem zumindest 
im Falle der frühen Lebensjahre mit einem Potentialitätsargument begegnet 
werden kann.49 Außerdem führt essentielle Wahlfreiheit zur Unmöglichkeit 
einer ewigen Seligkeit: Spätestens im Himmel müssten Personen die Fähigkeit 
verloren haben, Böses zu tun – gehörte moralische Wahlfreiheit essentiell zum 
Menschsein, könnte es im Himmel daher keine Menschen geben.50 Letztlich 
kann speziell von christlichen Theologen auch die Menschwerdung Gottes 
angeführt werden: Zwar lässt sich die vom Hebräerbrief inspirierte chalcedo-
nische Defi nition „in allem uns gleich außer der Sünde“ auch als bloße Sün-

nality. Philosophy of Religion Today, Lanham 1996, 119–133, 127: „Edwards’s system doesn’t just 
entail that God must create some world or other. It entails that He must create this one. For God 
necessarily does what is ‚fi ttest and best‘. He must therefore create the best possible world. […] 
He is nonetheless free in the sense that He is aware of alternatives (the array of possible worlds), 
has the ability […] to actualize any of them, is neither forced, constrained, nor infl uenced by any 
other being, and does precisely what He wishes.“

48 Hier wird meist die Analogielehre herangezogen, nach der auch beim Freiheitsbegriff gilt, dass 
Gottes und menschliche Freiheit in vielerlei Hinsicht unähnlich sind. Möglicherweise ist Gottes 
Freiheit nicht-libertarisch (v. a. bei moralisch relevanten Entscheidungen scheint dies aus Gottes 
moralischer Perfektion zu folgen), aber menschliche Freiheit libertarisch. Vgl. ebd.: „Compatibilist 
notions of freedom are more plausible with respect to God than creatures.“

49 So schreibt Kant in seiner Anthropologie, des Menschen technische, pragmatische und mora-
lische Anlage lasse ihn „von anderen Erdbewohnern charakteristisch unterscheiden“ (I. Kant, 
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, AA VII, 321 f.).

50 Vgl. K. Timpe/T. Pawl, Incompatibilism, Sin, and Free Will in Heaven, in: FaPh 26 (2009) 
398–419.
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denlosigkeıt bei gleichzeıtiger Fähigkeıt ZU. Sündıgen verstehen. och ach
tradıtioneller christlicher Lehre 1St Chrıstus aufgrund seiner yöttlıchen Natur
tatsächlich untfähig ZUL Sunde (impeccabilıs), aber ennoch aufgrund seiner
menschlichen Natur vollkommen treıi.” Wenn Ianl als christlicher Theologe
ine Varıante der VO Anselm VOo Canterbury gepragten Sühnetheologıe VOCI-

trıtt, I1US$S außerdem möglıch se1n, davon sprechen, dass Chrıstus durch
seın Handeln Verdienste erwerben konnte, W 4S ebentalls 1ne bestimmte Weıse,
die Freiheıit Jesu denken, voraussetzt.” Zusammengefasst Ainden sıch also
die tolgenden Anlıegen: Freiheıit musse vedacht werden, dass

(2) Menschen trei se1n können, ohne iın jedem Moment ıhrer Ex1istenz
W.ahlfreiheit besitzen,

(h) die Ex1istenz elnes wahrhaftt treien Menschen ohne als Fähigkeıt ZUur

Sunde qualifizierte) WY.ahlfreiheit ermöglıcht wırd,
(1) eventuell eın moralısch vollkommener Mensch, der nıcht sündıgen

kann, siıch für seline Handlungen (moralısch qualifizierbare) Ver-
dienste rwerben annn

Um diese Punkte ın Eınklang bringen, wırd VOoO theologischer Selite häu-
1g der auf den ersten Blick eintachere Weg vewählt und veschlossen, dass
moralısche WY.ahlfreiheit eın konstitutives Merkmal menschlicher Freıiheit
darstellen kann. Obwohl viele Aspekte des chrıistlichen Glaubens tür ine
lıbertarısche Freiheitskonzeption sprechen, bleibt die christliche Lehre, dass

womöglıch einen Menschen xab, der keıine moralısch relevante lıberta-
rische Freıiheit besaf und ennoch vollkommener Mensch WAlL, die oröfßte
Anfrage ıne lıbertarısche Freiheitskonzeption.”

leraus ergıbt sıch das TIrılemma der Sündlosigkeıt: Zur menschlıichen Natur yehört
notwendigerweıse dıe Suüundliıchkeit (dıe Fähigkeıt ZULI Süunde). Zur yöttlichen Natur yehört
notwendigerwelse dıe Unsündlichkeit (dıe Untähigkeıt ZULXI Sünde). Es existlert e1ıne Person,
dıe yleichzent1g (JOt%t Un Mensch LSE. Vel (Grössl, Die kenotische Christologie Luthers, In:'
SE MorRrvy/R. GrätziE Nagel Hyog.), Neu hınsehen: Luther. Katholische Perspektiven Okume-
nısche Horıizonte, Leipzig/Paderborn 2016, 214—-23/, 7U

5 Vel Schärtl, Die Freiheit Jesu. Vorschläge ZULXI metaphysıschen Modellıerung der Chris-
tologıe Raymund Schwagers, 1n: Niewtiadomskz (Hy.), Das Drama der Freiheit 1m Disput. Die
Kerngedanken der Theologıe Raymund Schwagers, Freiburg Br. u a | 2017, 2530—29353, J7
„Von eiıner zewı1ssen Warte ALLS lıelse sıch der beı Anselm VOrgESDUFLE Un In der Soteriologıe
weıthın wırksame Gedanke, AaSS Christus dıe Stelle des adamıtischen Ungehorsams eınen
unbedingten CGehorsam vegenüber dem Vater und dadurch eine Kompensatıon leistet, als
eın reh- und Angelpunkt jeder Erlösungskonzeption verstehen eın reh- und Angelpunkt,
der vzewissermafsen nutzlos würde, hätte Christus keiıne echte menschliche Freiheıit. Diese echte
menschliche Freiheit varantıert ann auch dıe Verdienstlichkeit des 1m Leiden Kreuz.
sıchtbar ZU. Austrag 7 kommenden unbedingten (zottesgehorsams Chriustı.“

572 Vel Nitsche, Der drei-eine (zOtt als Freiheitskommerzium. Versuch ber das trnıtarı-
sche Selbstsein und dıe Eigenschaften (sottes, 1n: MarschleriSchärt! Hyog.), Eigenschaften (sottes,
411—444, 434 „Das venulne Vermoögen der Freiheit 1ST. eın Vermoögen ZU. (zuten Vieltach
wırcd dıe Freiheit durch e1ıne möglıche W.hl zwıschen (zut und Bose bestimmt. och 1ST. 1€e8s LLL

sachliıch unzureichend D1e W.ahl des Bosen 1ST. arum überhaupt keıine Wahl, saondern eine
tundamentale Selbstvertehlung und Selbstverunmöglichung der Freiheit.“

5.4 Vel ESSEN, Die Freiheit Jesu. Der neuchalkedoniıische Enhypostasıiebegriff 1m Horiızoant
neuzeıtliıcher Subjekt- und Personphilosophie, Regensburg 2001; YISD, Was Chrıst Sınless
Impeccable?, 1n: IThQ 7} 165—186; Leftow, Tempting (G0d, 1n: FaPh 3—72  >
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denlosigkeit bei gleichzeitiger Fähigkeit zum Sündigen verstehen. Doch nach 
traditioneller christlicher Lehre ist Christus aufgrund seiner göttlichen Natur 
tatsächlich unfähig zur Sünde (impeccabilis), aber dennoch aufgrund seiner 
menschlichen Natur vollkommen frei.51 Wenn man als christlicher Theologe 
eine Variante der von Anselm von Canterbury geprägten Sühnetheologie ver-
tritt, muss es außerdem möglich sein, davon zu sprechen, dass Christus durch 
sein Handeln Verdienste erwerben konnte, was ebenfalls eine bestimmte Weise, 
die Freiheit Jesu zu denken, voraussetzt.52 Zusammengefasst fi nden sich also 
die folgenden Anliegen: Freiheit müsse so gedacht werden, dass 

(g)  Menschen frei sein können, ohne in jedem Moment ihrer Existenz 
Wahlfreiheit zu besitzen, 

(h)  die Existenz eines wahrhaft freien Menschen ohne (als Fähigkeit zur 
Sünde qualifi zierte) Wahlfreiheit ermöglicht wird,

(i)  eventuell ein moralisch vollkommener Mensch, der nicht sündigen 
kann, sich für seine guten Handlungen (moralisch qualifi zierbare) Ver-
dienste erwerben kann.

Um diese Punkte in Einklang zu bringen, wird von theologischer Seite häu-
fi g der auf den ersten Blick einfachere Weg gewählt und geschlossen, dass 
moralische Wahlfreiheit kein konstitutives Merkmal menschlicher Freiheit 
darstellen kann.53 Obwohl viele Aspekte des christlichen Glaubens für eine 
libertarische Freiheitskonzeption sprechen, bleibt die christliche Lehre, dass 
es womöglich einen Menschen gab, der keine moralisch relevante liberta-
rische Freiheit besaß und dennoch vollkommener Mensch war, die größte 
Anfrage an eine libertarische Freiheitskonzeption.54 

51 Hieraus ergibt sich das Trilemma der Sündlosigkeit: 1. Zur menschlichen Natur gehört 
notwendigerweise die Sündlichkeit (die Fähigkeit zur Sünde). 2. Zur göttlichen Natur gehört 
notwendigerweise die Unsündlichkeit (die Unfähigkeit zur Sünde). 3. Es existiert eine Person, 
die gleichzeitig Gott und Mensch ist. Vgl. J. Grössl, Die kenotische Christologie Luthers, in: 
St. Mokry/R. Grütz/L. Nagel (Hgg.), Neu hinsehen: Luther. Katholische Perspektiven – Ökume-
nische Horizonte, Leipzig/Paderborn 2016, 214–237, 229 f.

52 Vgl. Th. Schärtl, Die Freiheit Jesu. Vorschläge zur metaphysischen Modellierung der Chris-
tologie Raymund Schwagers, in: J. Niewiadomski (Hg.), Das Drama der Freiheit im Disput. Die 
Kerngedanken der Theologie Raymund Schwagers, Freiburg i. Br. [u. a.] 2017, 230–293, 278 f.: 
„Von einer gewissen Warte aus ließe sich der bei Anselm vorgespurte und in der Soteriologie 
weithin wirksame Gedanke, dass Christus an die Stelle des adamitischen Ungehorsams einen 
unbedingten Gehorsam gegenüber dem Vater setzt und dadurch eine Kompensation leistet, als 
ein Dreh- und Angelpunkt jeder Erlösungskonzeption verstehen – ein Dreh- und Angelpunkt, 
der gewissermaßen nutzlos würde, hätte Christus keine echte menschliche Freiheit. Diese echte 
menschliche Freiheit garantiert […] dann auch die Verdienstlichkeit des im Leiden am Kreuz 
sichtbar zum Austrag [!] kommenden unbedingten Gottesgehorsams Christi.“

53 Vgl. z. B. B. Nitsche, Der drei-eine Gott als Freiheitskommerzium. Versuch über das trinitari-
sche Selbstsein und die Eigenschaften Gottes, in: Marschler/Schärtl (Hgg.), Eigenschaften Gottes, 
411–444, 434: „Das genuine Vermögen der Freiheit ist ein Vermögen zum Guten […]. Vielfach 
wird die Freiheit durch eine mögliche Wahl zwischen Gut und Böse bestimmt. Doch ist dies nun 
sachlich unzureichend […]. Die Wahl des Bösen ist darum überhaupt keine Wahl, sondern eine 
fundamentale Selbstverfehlung und Selbstverunmöglichung der Freiheit.“

54 Vgl. G. Essen, Die Freiheit Jesu. Der neuchalkedonische Enhypostasiebegriff im Horizont 
neuzeitlicher Subjekt- und Personphilosophie, Regensburg 2001; O. Crisp, Was Christ Sinless or 
Impeccable?, in: IThQ 72 (2007) 168–186; B. Leftow, Tempting God, in: FaPh 31 (2014) 3–23.
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Fazıt

In der philosophischen Bestimmung des Freiheitsbegriffs spielt die rage der
moralıschen Verantwortlichkeıit VO Indiyiduen 1ine entscheidende Rolle
Deswegen lassen sıch philosophische un: theologische Krıterien für 1ne
solche Bestimmung auch nıcht voneiınander trennen Betrachtet INa  e die e1n-
zelnen Debatten 1mMm Detaıl, tällt auf, dass viele AÄAutoren etzter Stelle mıt
Intuitionen argumentieren beziehungsweise elines der gENANNTEN Krıterien
INtulLtıyv bevorzugen. Prıimäres Zıel dieses Autsatzes 1St, dafür werben,
alle gENANNTEN Krıterien ın den TOZEess der Entwicklung elines eıgenen YTel-
heitsbegriffs einzubeziehen. Da jede Konzeption ıhre Vor- un Nachteile
hat un aum einen Freiheitsbegriff x1bt, der nıcht ın Konflikt mıt ande-
LE wichtigen Überzeugungen steht, annn eın hundertprozentiges Ertüllen
aller Krıterien nıcht Bedingung tür die Auswahl elnes Freiheitsbegriffs cse1In.
Dennoch können und sollten WIr uUuL$s die rage stellen: Welche Auffassung
VOoO Freıiheit 1St nıcht L1UTL logisch konsistent, sondern auch mıt der Mehrzahl
UuLNSeCeTITET sonstigen philosophischen, ethischen und als yläubige Menschen
theologischen Überzeugungen kohärent? Aus philosophischer Perspektive
spricht 1er viel tür einen stark restriktıv angelegten lıbertarıschen Freıiheits-
begriff. Unter Einbeziehung der theologischen Perspektive oilt dies eben-
talls, WEln die moralısche Verantwortung des Menschen un die moralısche
Pertektion (sJottes betont werden. Allerdings stehen auch manche christli-
che Lehren, VOTL allem die Annahme der moralıschen Pertektion elnes treien
(sJottes und das Postulat der Sündlosigkeıt elines vollkommenen Menschen,
ın einem (hoffentlich lösbaren) logischen Konflikt mıt dem Libertarısmus.

Summary
In the Past decades, the adequacy of Varlıous and definitions of tree-
dom has been under debate ın analytıc philosophy ell ın systematıc
theology wıth, however, entirely dıtterent premises, intu1lt1ons, and motiva-
t10NS. The zoal of thıs 15 make contribution toward systematızıng
the MOST ımportant Aargum enTts of these discussi0ons. To achileve thıs, tree 111
eriter1a trom physıcs, metaphysıcs, ethics, phılosophy of relıgıon, and Chrıs-
t1an dogmatıcs ATLTC presented and evaluated. Based uDON restrictiıve lıbertarı-
anısm, CONCEDL ot treedom 15 outliıned whıiıch, the OTIlLE hand, enables moral
responsıbility wıthout neglecting the role of rationalıty iın decısıon-makıng
PIrOCCSSCS, and, the other hand, ZUaArantEeCS adequate theological
regardıng G od’s and Chrıst’s tree 111 ell human tree ll toward God
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7. Fazit

In der philosophischen Bestimmung des Freiheitsbegriffs spielt die Frage der 
moralischen Verantwortlichkeit von Individuen eine entscheidende Rolle. 
Deswegen lassen sich philosophische und theologische Kriterien für eine 
solche Bestimmung auch nicht voneinander trennen. Betrachtet man die ein-
zelnen Debatten im Detail, fällt auf, dass viele Autoren an letzter Stelle mit 
Intuitionen argumentieren beziehungsweise eines der genannten Kriterien 
intuitiv bevorzugen. Primäres Ziel dieses Aufsatzes ist, dafür zu werben, 
alle genannten Kriterien in den Prozess der Entwicklung eines eigenen Frei-
heitsbegriffs einzubeziehen. Da jede Konzeption ihre Vor- und Nachteile 
hat und es kaum einen Freiheitsbegriff gibt, der nicht in Konfl ikt mit ande-
ren wichtigen Überzeugungen steht, kann ein hundertprozentiges Erfüllen 
aller Kriterien nicht Bedingung für die Auswahl eines Freiheitsbegriffs sein. 
Dennoch können und sollten wir uns die Frage stellen: Welche Auffassung 
von Freiheit ist nicht nur logisch konsistent, sondern auch mit der Mehrzahl 
unserer sonstigen philosophischen, ethischen und – als gläubige Menschen – 
theologischen Überzeugungen kohärent? Aus philosophischer Perspektive 
spricht hier viel für einen stark restriktiv angelegten libertarischen Freiheits-
begriff. Unter Einbeziehung der theologischen Perspektive gilt dies eben-
falls, wenn die moralische Verantwortung des Menschen und die moralische 
Perfektion Gottes betont werden. Allerdings stehen auch manche christli-
che Lehren, vor allem die Annahme der moralischen Perfektion eines freien 
Gottes und das Postulat der Sündlosigkeit eines vollkommenen Menschen, 
in einem (hoffentlich lösbaren) logischen Konfl ikt mit dem Libertarismus. 

Summary

In the past decades, the adequacy of various concepts and defi nitions of free-
dom has been under debate in analytic philosophy as well as in systematic 
theology with, however, entirely different premises, intuitions, and motiva-
tions. The goal of this essay is to make a contribution toward systematizing 
the most important arguments of these discussions. To achieve this, free will 
criteria from physics, metaphysics, ethics, philosophy of religion, and Chris-
tian dogmatics are presented and evaluated. Based upon restrictive libertari -
anism, a concept of freedom is outlined which, on the one hand, enables moral 
responsibility without neglecting the role of rationality in decision-making 
processes, and, on the other hand, guarantees adequate theological usage 
regarding God’s and Christ’s free will as well as human free will toward God. 


